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Zum Etziehungswesen der
Juden im Kreis Ahrweiler
und zu den Synagogeh-
verhältnissen allgemein
von Udo Bürger

T"t in der Tradition des Judentums
verankert und zu dessen wichtigsten
Aufgaben gehörend ist das Bemühen
um die Kenntnis und Vermittlung der
jüdischen Lehre - dies sowohl auf der
Ebene höchster Schriftgelehrtheit als
auch besonders, wie schon im Talmud
festgelegt, 1) auf dem Gebietderalltäg-
lichen schulischen Erziehung. Nach der
Zerstörung des jüdischen Staates durch
die Römer im Jahre 70 n. Chr. wurde
das Lehrhaus zum Grundstock der ei-
genen ldentität, auf dem das jüdische

Volk Glaubensstärke und religiöse Zu-
versicht auch in Zeilen der schwersten
Bedrängnis und Verfolgung aufbaute.
Die Bedeutung der Schulen für das
Überleben als Volk geht auch aus den
Worten des Gelehrten Abnimos her-
vor, der im Hinblick auf die Feinde
lsraels äußerte: ,,Wollt lhr das jüdische

Volk vernichten, so zerstört seine Kin-
derschulen, denn so lange diese be-
stehen, werdet lhr nichts gegen das-
selbe vermögen". 2)

Das Mittelalter
Auf der Spur nach den Anfängen

des jüdischen Erziehungswesens bzw.
derVermittlung der jüdischen Lehre im
Gebiei des heutigen Kreises Ahrweiler
müssen wir weit zurückgreifen, lebten
doch schon im Mittelalter Juden im
heutigen Kreisgebiet: frühe Hinweise
reichen für Sinzig, Ahrweiler und das
Brohltal in die erste Hälfte des 13. Jahr-
hunderts, s) f ür Altenahr, Heimersheim
und Remagen in die zweite HälJte des
13. Jahrhunderts a) sowie für Oberwin-
ter und Breisig in das erste Viertel des
14. Jahrhunderts 5) zurück.

Vieles spricht dafür, daß zumindest
die mittelalterlichen Judengemeinden
in Sinzig und Ahrweiler recht groß und
gut organisiert waren und daB hier ein
reges religiöses und soziales Leben
herrschte. 6) lm Zusammenhang mit

beiden jüdischen Gemeinden ist eine
Anzahl von Rabbinern und Gelehrten
bekannt. So stammte vermutlich schon
der in der ersten Hälfte des 13. Jahr-
hunderts lebende Gelehrte Josef ben
Otnielaus Sinzig, dessen Familie auch
in Ahrweiler und Köln nachweisbar ist.

Unter den Opfern eines Massakers in

der Sinziger Synagoge am 1.5.1265
befanden sich zwei Rabbiner, von de-
nen der eine, R. lsaak aus Köln, als
Vorbeter und der gleichnamige andere
als Lehrerfungierte. Außer diesen wer-
den noch drei Lehrer genannt und wei-
tere drei Gelehrte: Menachem, Sohn
des Rabbiners David, Jakob ben Meir
und Simson. T)

In Ahrweiler lebte zu Beginn des 15.

Jahrhunderts der Rabbiner lsaak Ahr-
weiler, der religionsgesetzliche Fragen
an Jakob Möllin in Mainz richtete und
einen Kommentar zum Pentateuch
schrieb. Ahrweiler hatte einen sehr
bekannt gewordenen Schüler, nämlich
Seligmann Bing (ca. 1395 - 1471), ei-
nen der bedeutendsten jüdischen Ge-
setzeslehrer seiner Zeil in Deutsch-
land (1454 ,,Binger Synode"). Selig-
mann Bing nennt außer lsaak drei wei-
tere Ahrweiler Rabbiner. a)

Die offensichtliche Bedeutung der
jüdischen Gemeinde in Ahrweiler
kommt auch dadurch zum Ausdruck,
daß der tür ganz Kurköln und das Her-
zogtum Westfalen zuständige Rabbi-
ner Heyman Schwarz (Chajim ben
Jochanen Treves) 1585 in Ahrweiler
residierte (1577 in Königswinter), be-
vor er 1598 in Ahnrueiler starb. Auch
sein Schwiegersohn, der Pentateucher-
klärer lsaak ben Chajim, lebte in Ahr-
weiler. e)

Aus Ahrweiler wären noch zu nen-
nen: der Judenmeister (andere Be-
zeichnung für Rabbiner) Vifantz, des-
sen Sohn Simon bereits 1346 erwähnt
ist, die gelehrte Frau Fromet, Tochter

des Rabbiners lssachar und Ehefrau
des Rabbiners Samuel ben Moses aus
Ahnrueiler (15. Jahrhundert), sowie der
1679 verstorbene Hirz Ahrweiler, der
1641 unter den Frankfurter Rabbi-
natsassessoren genannl wird - sein
Sohn Rabbi Matitjahu Ahrweiler war
Rabbiner in Heidelberg. to) Schließlich
sei noch der Rabbiner lsaak Löb er-
wähnt, dessen Eltern Löb Abraham
und Frau Gedda Leyser in Dernau,
später in Bedburg wohnten; sie vererb-
ten ihrem Sohn 1764 ein Haus in Bed-

burg. ttl
Zu der Lehrtätigkeit eines mittelal-

terlichen Rabbiners als dem geistigen
und religiösen Leiter einer jüdischen

Gemeinde gehörten belehrende Vor-
träge vor einigen Feiertagen sowie die

Unterrichtung der herangewachsenen
Jungen oder auch, so in kleineren Ge-
meinden, der jüngeren Kinder - der
Unterricht war in der Regel den Kin-

dern männlichen Geschlechts vorbe-
halten. 12)

Hatte ein Rabbiner aufgrund seiner
außergewöhnlichen Gelehrtheit einen
gewissen Bekanntheitsgrad erlangt,
erweiterte sich seine Lehrtätigkeit oft
auch auf eine Untenrueisung auswärti-
ger Schüler und Studenten - wie im
Falle lsaakAhnrueilers und seines Schü-
lers Seligmann Bing.

Der,,normale" mittelalterliche Leh-

rer im Rheinland war kein Angestellter
der jüdischen Gemeinden. Seine Lehr-
tätigkeit übte er nuraufgrund einerVer-
einbarung mit dem Vater des Kindes
aus, ohne im Besitz irgendwelcher
Zeugnisse zu sein.

Der Unterricht wurde in der SYn-

agoge, in der Wohnung des Lehrers
oder auch im Hause der Eltern erteilt.
Die Synagoge war also nicht nur die

Stätte des Gebets, sondern diente auch

als Lehrhaus der Gemeinde, woher
sich die alte Bezeichnung ,,Schule" für
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Synagoge herleitet. ln kleineren Syn-
agogen - wie vielleicht in der mittelal-
terlichen Sinziger Synagoge - war oft
ein zu Unterrichtszwecken dienender
langer Tisch mit Bänken eingerichtet,
an der Wand die Folianten einer rabbi-
nischen Bibliothek aufgereiht. Große
Gemeinden verfügten über einen be-
sonderen Lehrraum innerhalb der Syn-
agoge oder gar über ein eigenes Lehr-
haus. Der Schulhof, der Hof um die
Synagoge, war so etwas wie das,,For-
um" der Juden, wo wahrscheinlich auch
Prozeßangelegenheiten verhandelt
wurden. Von dorl waren die den ge-

meinschaftlichen Zwecken dienenden
Einrichtungen zu erreichen: die Syn-
agoge, die Lehrstube, das rituelle Bad,
eventuell eine Herberge für Durchrei-
sende, ein Hospital, ein,,Tanzhaus" für
Hochzeiten u.ä., eine Metzgerei, eine
Bäckerei. t3)

Beider Erziehung der Kinderwaren
es oft die Mütter, die in den ersten
Jahren den Ausschlag gaben. Sie lehr-
ten die Kinder beten, häufig auch führ-
ten sie sie in das Lesen der hebrä-
ischen Buchstaben ein. Diese Kennt-
nissewurden in Kindergärten und dann
besonders in den traditionellen Che-
der-Grundschulen noch vertieft. Der
feierlichen Einführung in den Unter-
richt wurde besonderes Gewicht bei-
gemessen.

Es ist anzunehmen, daß im Mittelal-
ter auch für den Unterricht armer und
verwaister Kinder gesorgt wurde, wo-
beiman in solchen Fällen die Unkosten
aus Stiftungen oder Spenden bestritt.
Vom fünften bis zum zehnten Lebens-
jahr erhielten die Kinder Bibelunter-
richt, dann folgte das Mischnastudium
(Mischna = Lehrsatz der älteren münd-
lichen Lehre). Nach dem 13. Lebens-
jahr verließen die meisten Kinder die

Cheder-Schulen, besonders begabte
Schüler hingegen besuchten dann die
fortführenden Talmud-Thora-Hoch-
schulen. Lehrgegenstände waren hier
das biblische und nachbiblische Schrift-
tum sowie die Werke jüdischer Morali-
sten, Exegeten, Religionsphilosophen
und Dezisoren. 1a)

Die Mädchen erhielten ihre Ausbil-
dung im Familienkreis. Auch ihnen lehr-
ten die Mütter das Lesen und wie die
Jungen wurden sie mit der Liturgie ver-
traut gemacht, indem die Eltern sie in
die Synagoge mitnahmen. lnsbeson-
dere war man bestrebt, ihnen die Kennt-
nis der mit dem jüdischen Hauswesen
in Verbindung stehenden religiösen
Vorschriften beizubringen. Viele Frau-
en haben sich ein beträchtliches Wis-

sen auf dem Gebiet der häuslichen
religiösen Praxis erworben. ln diesem
Zusammenhang ist noch einmal auf
die schon enruähnte Frau Fromet aus
Ahrweiler zu verweisen, die das von
Samuel Schlettstadt abgefaßte,,kurze
Mordechai" in,,bemerkenswerl schö-
ner Handschrift" kopierte. 15)

Das Schulwesen im Spiegel der Früh-
neuzeitlichen J udenordnungen

Während im Mittelalter die Rechts-
stellung der Juden im Rheinland größ-
tenteils durch ihrVerhältnis zum Kaiser
geprägt war, waren es vom 'l 6. Jahr-
hundert an bis zur Französischen Re-
volution die einzelnen Landesherren,
die durch zahlreiche sogenannte Juden-
ordnungen das Leben der Juden be-
stimmten. 16)

Dem bunten Bild entsprechend, wel-
ches die politische Landkarte im Raum
des heutigen Kreises Ahnrueilervor dem
Einmarsch der Franzosen im Jahr 1794
aufwies, gab es hier eine Vielzahl von
Judenordnungen. lm Kreisgebiet hat-
ten ja u. a. Kurköln, Kurpfalz, Kurtrier
und rund ein Dutzend einzelner Herr-
schaften Besitzungen und Rechte. 17)

Bei der Betrachtung der die Juden
im Kreisgebiet betreffenden Judenord-
nungen bis zum Beginn der jüdischen

Emanzipation (Ende des 18. Jahrhun-
derts) fällt eine Konzentration des lan-
desherrlichen lnteresses auf die Reg-
lementierung der wirtschaftlichen
Aspekte des Zusammenlebens mit den
Juden auf, wobei auch immer darauf
hinzuweisen ist, daß die von den Juden
verlangten Abgaben eine willkomme-
ne Einnahmequelle für die Landesher-
ren darstellten. 18) Auf der anderen
Seite finden die durch die Religion de-
finierten Belange der jüdischen Min-
derheit - und damit auch deren Schul-
wesen - in den Judenordnungen kaum
oder gar keine Beachtung. So stellte
auch A. Kopp in seinem Beitrag über
die Dorfjuden in der Nordpfalz fest: ,,So
sehr die Regierungen in der Zeit nach
1600 [...] bemüht bleiben, die Geschäf-
te derJuden in den Griff zu bekommen,
so wenig kümmerte man sich um ihre
kulturellen Belange, etwa um die schu-
lische Erziehung ihrer Kindel'. tg)

ln mehreren Judenordnungen hielt
man die Juden dazu an, sich beim
Führen der Rechnungsbücher der deut-
schen Sprache zu bedienen, so in den
kurkölnischen Judenordnungen von
1599, 1686 und 1700,20) in derJuden-
ordnung des Stifts Essen von '1598, in

der kuftrierischen Judenordnung von
1723 sowie in der Jülicher Verordnung

von 'l 783. 21) ln der Judenordnung der
Essener Abtissin von 1695 - diese be-
traf ja u. a. die Juden des Breisiger
Ländchens - war dies mit der Auflage
verbunden, daß den jüdischen Kindern
die deutsche Sprache beigebracht
werden sollte. 22) Aber auch diese ver-
meintliche Sorge hatte offensichtlich
ebenso nur eine im wesentlichen wirt-
schaftliche Bewandtnis: ,,Damit die Ju-
den bei ihren Geschäften die Christen
nicht betrügen, sollten sie Rechnungs-
bücher in deutscher Sprache führen". 23)

Waren also bis hierher weitestge-
hend die Juden selbst f ür ihre religiöse,
kulturelle und pädagogische Betreu-
ung zuständig 2a) und wurden von den
Regierungen Eingriffe auch sogar un-
tersagt (Kurköln'1 750, Jülich 1779, 25)

Essen 1727 26)), so brachte allgemein
das Zeitalter der Aufklärung in dieser
Hinsicht einige Anderungen mit sich:
der Preis für eine immer weitere lnte-
gration der Juden in das Leben ihrer
christlichen Umwelt waren eine wach-
sende Einflußnahme der Regierungen
auf das religiös-soziale Leben der Ju-
den und damit verbunden ein zuneh-
mender Verlust der jüdischen lden-
tität. 27)

Die Furchtvor dem Verlust der jüdi-
schen Substanz bestimmte auch die
skeptische Haltung manches streng-
gläubigen Juden, dessen Kinder nicht
mehr hauptsächlich in der jüdischen

Religion und Lehre unterrichtet werden
sollten, wie dies vor der Aufklärung
üblich war, 28) sondern auch in ande-
ren, ,,nützlicheren" Fächern. 2e)

Betstuben vor 1794 in Ahrweiler und
Niederzissen

Von einer eigens zurAbhaltung des
Gottesdienstes bzw. des Unterrichts
erbauten Synagoge im Sinne eines
unter bestimmten Gesichtspunkten
konzipierten und verhältnismäßig,,auf-
wendigen" jüdischen Gotteshauses, 30)

wie ein solches in Ahrweiler noch exi-
stiert, ist in der Zeit vor 1794 für das
Kreisgebiet nichts bekannt. Wohl aber
gab es Synagogen im Sinne von be-
scheidenen Betstuben, meist kleine,
angemietete, angekaufte oder sonst-
wie zur Verfügung gestellte Räumlich-
keiten - oft nur ein Zimmer in einem
jüdischen Privathaus -, die als Ort der
gottesdienstl ichen Verrichtungen bzw.
als Unterrichtsort dienten. Solche Bet-
stuben, die allerdings auch ,,Synago-
ge" oder ,,Judenschule" genannt wur-
den, 31) gab es vor 1794 nachweislich
in Ahrweiler, Niederzissen und Breisig,
eventuell auch in Remagen, 32) man
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kann aber sicherlich davon ausgehen,

daß überall dor1, wo es jüdische Ge-

meinden gab, dafür Sorge getragen

wurde, daß den Mitgliedern dieser
Gemeinden eine Bet- und Schulstube

entweder im Ort selbst oder im Hauptotl
eines Synagogenverbandes zur Verf ü-

gung stand. Es ist also anzunehmen,
daß es außer in den drei erwähnten

Orten weitere Betstuben bzw. Cheder

im Kreisgebiet gab. ss)

Einen frühen Hinweis auf einen jÜ-

dischen Lehrer und damit auf jÜdischen

Schulunterricht - vielleicht in einer frü-

heren Synagoge - in Ahrweiler hat H.-

G. Klein in der Chronik des Calvarien-

berges gefunden. Dort ist ein 1719 auf

den Namen Laurentius getaufter Jude

als Lehrer jüdischer Kinder in Ahrweiler
erwähnt. 3+)

Wenn vorhin gesagt wurde, daß es

vor 1794 bereits eine Betstube bzw.

Synagoge in Ahrweiler gab, so ist der

Nachweis dafür aber erst einem Fund

im Hauptstaatsarchiv in Düsseldorf zu

verdanken. Aus einer dort aufbewahr-

ten Akte,3s) die rund 100 Jahrevordem
Bau der heutigen Ahrureiler Synagoge

angelegt wurde - die Akte umfaßt die

Jahre 1773 bis 1792 -, geht hinsichtlich

der damaligen SYnagoge folgendes
hervor.

Am23.6-1773 kaufte der Ahrweiler

Schutzjude Kosel Abraham mit seiner

Ehefrau Gedela lsaac dem Ahrweiler
Wilhelm Heinrich Todemann und des-

sen Frau Margaretha Giersberg, wohn-

haft im,,Haus Sommersberg", ein Haus

in Ahrweiler mit Hof, Garten und allem
Zubehör für 950 Reichstaler ab. Der

Kaufvertrag wurde verfaßt und unter-

schrieben vom,,ludi magister" (Schul-

meister) StePhan KÜndgen. Dieses

Haus ließ Abraham ,,gleich nach dem

ankauff zu bequemer haltung der Ju-

denschule oder Synagoge" einrichten.

Und zwar entstand die neue Synagoge
im Keller des angekauften Hauses, zu

welchem Zweck Abraham ein Keller-
gewölbe bauen ließ, eine SYnagoge

erforderte nämlich,,eine besondere

Struktur und ein Gewö1b". Ebenso sorg-

te Abraham für die Einrichtung eines

Bades,,f ür das juden f rauen Volck". Die

jüdischen Ritualbäder waren sowohl
für die Männer als auch für die Frauen

bestimmt, weil sie vorwiegend abervon
Frauen benutzt wurden, hat sich vieler-

orts die Bezeichnung,,Frauenbad" ein-

gebürgert. eo)

ln der Düsseldorfer Akte ist die Lage

der Synagoge ziemlich genau beschrie-

ben. Sie lag in der,,adenbachsheiden"
bzw. ,,Adamirhuth" - damit ist wohl das

Viertel Adenbachhut gemeint -, zwi-

schen dem Haus des Ratsverwalters
Rigans und dem der Erben von Anton

Kölls (Kultz), im ,,vornehmsten Teile

der Stadt, auf der schönsten und gang-

bahrsten Straße". Diese Straße war
vornehmlich von Christen bewohnt, und

die Synagoge hatte auch einen so gro-

ßen Abstand zur Kirche, daß der,,ka-
tholische Gottesdienst in der Kirchen

nicht gestöhret" werden konnte.
Anhand eines Verzeichnisses 37)

über die Besitzverhältnisse in der Stadt

Ahrweiler seit 1775 läßt sich die Lage

der Synagoge genau nachvollziehen:
sie befand sich im Keller eines Hauses

im Bereich der heutigen Niederhutstra-
ße 56 - 58.

Diese Häuser Nr. 56 und 58 weisen

noch heute ein offensichtlich sehr altes

Kellersystem auf. Die Frage ist nun, ob

dieser Keller noch der gleiche ist wie

der, in dem 1773die SYnagoge einge-

richtet wurde. DafÜr sprechen heute

noch vorhandene auffällige Wandni-

schen, die zum Abstellen von LamPen

oder auch zur Aufbewahrung des
Thora-Schreins gedient haben könn-

ten. Die Konstellation der heutigen

Kellerräume läßt eine damalige Unter-

teilung in Vorraum, Bad, Betsaal und

Schulstube denkbar erscheinen'
Schließlich sprechen auch die Dek-

kengewölbe - solche sind ja in der Akte

erwähnt - dafür, daß es sich bei den

heutigen Kellerräumen um die damali-
ge Synagoge handelt. Eine Vertie{ung

im Boden könnte sich als ehemaliges

Bad erweisen.
ln Griedel, Wetterau-Kreis, ist 1984

ein ebenfalls in einem gewölbten Keller
gelegenes jüdisches Bad mit Wandni-

sche wiederaufgefunden worden. Die-

se Lokalität in Griedel ist der in Ahrwei-

ler sehr ähnlich. se)

lm Jahre 1791 fÜhrte Abraham in

einem Schreiben an die kurfÜrstliche
Regierung darüber Klage, daß ein ihm

und seinem ,,wenigen Gewerbe ver-

feindeter Christ" versuche, ihm das

Haus durch die Geltungmachung ei-

nes Vorkaufsanspruchs (Einstands-
recht) wieder streitig zu machen. Er

sah hierin ein Beispiel dafür, daß im
Erzstift Köln die Unterdrückung der Ju-

denschaft immer mehr zunehme. Abra-

ham führte zu seinen Gunsten an, daß

er beträchtliche Kosten zur Herrich-

tung des Kellers als Synagoge aufge-

bracht habe und daß in einem ver-

gleichbaren Fall in Königswinter eben-

falls zugunsten der dortigen Juden ent-

schieden worden sei. Für die Belange

Abrahams setzte sich im November

1791 auch der Vorsteher der Juden-

schaft des Erzstifts Köln ein, indem er

betonte, daß es sich bei dem Haus

Abrahams nicht bloß um ein privates

Wohnhaus handele, sondern um ,,ein

Zum Schul- und Gottesdienste einge-

richtetes Gebäude", welches dem Woh-

le aller Ahrweiler Juden diene. ln einem

anderen Schreiben des Jahres 1791

heißt es, daß vor der von Abraham

eingerichteten Synagoge,,auch immer

eine Juden schuhl", also SYnagoge, in

Ahrweiler gewesen sei.
Der Kontrahent Abrahams, Mathi-

as Dünwald aus Ahrweiler, berief sich

in einer Rechtfertigung seiner Vorkaufs-

klage auf die kurkölnische Landesord-
nung, die die Juden im Hinblick auf den

Besitz von I mmobilien stark beeinträch-

Ahrweiler vefiügt offensichtlich über sehr

atte Sy n agoge n räu m I i ch ke ite n. W an d n i -

schen im Kellersystem der Häuser Nr.

56-58 in der Ahrweiler Niederhutstraße

deuten darauf hin, daß es sich bei dem

heutigen Keller immer noch um denieni-

gen handelt, in dem 1773 eine Synagoge

eingerichtet wurde.

Foto : Vot I rath, B ad N eu e nah r-Ah rwei I er.

tigte. Schon in einer landesherrlichen
Verordnung vom Februar 1720 heißl
es: ,,Die gegen die Juden-Ordnung
durch Juden erworbenen lmmobilien

können, gegen Erstattung des erweis-

lichen Kaufpreises und der angewen-

deten redlichen Kosten, von BÜrgern

und anderen Eingesessenen des Erz-

stiftes wieder eingezogen werden". 3e)

Außerdem führte DÜnwald an, daß die

Kosten für die Synagoge gar nicht so

hoch gewesen seien. Beispielsweise

seizur Einrichtung des Bades nichtviel
Mühe notwendig gewesen, da ein,,Was-

ser" - der an dieser Stelle heute kana-

lisierte Mühlenteich - direkt an der Syn-

agoge vorbeifloß.
Ein Ende 1791 in Bonn verfaßtes

Gutachten bezÜglich dieses Rechts-

streits tendierle dazu,,,die Sache der
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Juden hier zu Vertheidigen", wobei er-
läuternd angeführt wird: ,,die Juden-
schaft ist einmal in das Erzstift aufge-
nohmen und bisheran ihr auch die ot
fentliche ausübung ihres gottesdien-
stes gestattet worden; ein Recht also,
welches der Judenschaft ohne unbilde
nicht geschmälefi werden kan, hat sie
hierdurch enryorben" - es sei darauf zu
achten, daß den Juden,,allerVorschub
zu Erziehung ihres gemeinschaftlichen
Zweckes geleistet werde".

Neben diesem Aspekt, der durch-
aus den Gedanken einer aufkommen-
den Toleranz gegenüber den Juden zu
erkennen lassen scheint, spielte auch
ein konkreterwirtschaftlicher Punkt eine
Flolle. Man befürchtete nämlich einen
Wegzug der wohlhabenderen Ahrwei-
ler Juden, wenn man der Judenschaft
in Ahrweiler die Abhaltung ihres Got-
tesdienstes so erschwere, daß sie
schließlich genötigt sei, diesen in ei-
nem ,,benachbarten Lande" zu verrich-
ten. Der Gutachter legte jedoch die
Empfehlung nahe, Abraham ,,zum Er-
satz der Kosten zu Verdammen", weil
er versäumt habe, eine Konzession
zum Bau der Synagoge zu beantra-
gen. Dem Gutachten folgend lehnte
die kurkölnische Verwaltung im März
1792 das Anliegen Dünwalds ab. +o)

Eine ,,synagoge und judenschull" in

Niederzissen ist in einem Bericht des
Olbrücker Verwalters Överich aus dem
Jahre 1763 erwähnt. ln diesem Bericht
geht es um ein recht profanes Thema,
nämlich um die Frage, wie den Proble-
men mit einem Abort des Niederzisse-
ner Juden lsaac beizukommen war.
Dieser Abort befand sich in einem so
schlechten Zustand, daß sich nicht nur
Pastor Kirchner über den ,,unerträgli-
chen gestanck" beklagte, der ,,keine
geringe ärgernuß auch tumult" hervor-
rief , wenn Prozessionen am Hause des
Juden vorbeizogen.

Dieser Mißstand war um so schlim-
mer, so Överich, als sich des Aborts

,,nicht allein jud lsaac mit seiner familie,
sondern, einmaaßen die synagoge und
judenschull in gedachter lsaac behau-
sung gehalten wird, alle die juden, so
aus denen beyden Herrschaften Ol-
brück und Burgbrohl, von Dedenbach
aus dem Konigsfeldischen und son-
sten, weis selbst nicht woher nach Zis-
sen in die schull kommen, bedienet
haben".

Diese Aussage zeigt, wie groß die
Niederzissener Synagogengemeinde
mit ihrer Betstube oder Privatsynago-
ge (Betsaal in einem jüdischen Privat-
haus; +t1 bereits zu jener Zeit war - ob

die Juden die religiöse Weisung, am
Sabbat nicht länger als eine Stunde zu
Fuß unterwegs sein zu dürfen, bei der
Entfernung zwischen Dedenbach und
Niederzissen einhalten konnten, mag
bezweifelt werden. Diese Aussage ist
aber auch ein lndiz für die lsoliertheit
des jüdischen Lebens, wußte doch nicht
einmal der Olbrücker Verwalter, wer
nun genau zu der Niederzissener Syn-
agogengemeinde gehörte, d. h. die
dortige ,,schull" besuchte. 42)

Zu der Frage, was den jüdischen
Kindern im ausgehenden 18. Jahrhun-
dert in den Schulstuben des Kreisge-
bietes oder zu Hause beigebracht wur-
de, liegen keine konkreten Quellen vor.
Allgemein wird sicherlich der rabbi-
nisch{almudistische Unterricht im Sin-
ne einertypisch jüdischen Konfessions-
schule vorherrschend gewesen sein.
Besonders den Lehrern aus Polen
wurde im übrigen eine stark konserva-
tive Grundhaltung zugesprochen. Viel-
leicht leistete es sich hieroderdort aber
auch ein wohlhabendererJude im Kreis-
gebiet, einen vielseitiger ausgebilde-
ten,,,aufgeklärteren" Privatlehrer an-
zustellen, welcher auch,,in praktischen
Kenntnissen wie z.B. Fremdsprachen,
vor allem Französisch, das als Han-
delssprache von Bedeutung war, deut-
sche und deutsch-jüdische Schrift, Le-

sen und Rechnen" unterrichtete.
Als Privatlehrer war 1773/74 der

,,Judenschulmeister" Jacob Benjamin
aus Greifenhagen beiStettin in Green
eingestellt. Er unterrichtete dort die Kin-
der des Schutzjuden Michal Abraham
und wohnte auch bei diesem in
Green. as)

Kaum Anderungen in der Franzo-
senzeit

Aus derFranzosenzelt (1 794-1814)
sind uns zwei Namen von jüdischen

Schulmeistern im Kreisgebiet überlie-
fert, und zwar in Listen, die im Zusam-
menhang mit der Annahme fester Vor-
und Familiennamen durch die Juden
(Dekret vom 20.7.1808) erstellt wor-
den sind, leider in den meisten Mairien
des Kreisgebietes ohne Angabe des
Berufes der Juden.

Am 15.11.1808 erschien der Nie-
derzissener Schulmeister Emile Gold-
schmid vor dem Bürgermeister der
Mairie Wehr und erklärte, künftig den
Namen Lambert Goldschmid führen zu
wollen; Goldschmid ist als Schulmei-
ster in Niederzissen noch einmal 1810
erwähnt. Auch der in Niederbreisig
wohnhafte und tätige ,,maitre d'6cole"
(Schulmeister) Lambert Schweitzer
konnte seinen Familiennamen, eben-
so seinen Vornamen, beibehalten. ++)
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Jeweils links unten sind die Unterschriften der jüdischen Schulmeister Lambert
Goldschmid aus Niederzissen (vorher Emile Goldschmid) und Lambert Schweitzer
aus Niederbreisig zu sehen. Sie unterschrieben hier im Oktober bzw. November 1808
ihre Erklärungen bezüglich ihrer Namenswahl - das napoleonische Dekret vom
20.7.1808 machte den Juden die Annahme fester Vor- und Familiennamen zur
Auflage" (Aus: LHA Ko Best.256 Nr.338 und 256 Nr.354).
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Die Art und Weise, wie die Juden

der Mairien des heutigen Kreisgebie-

tes die Erklärungen hinsichtlich ihrer

Namenswahl unterschrieben, gibt ei-

nen Hinweis auf ihren Bildungsstand:

etwa ein Drittel der Juden erkläfte, gar

nicht unterschreiben zu können, ein

Drittel etwa unterschrieb hebräisch und

ein weiteres Drittel deutsch (franzö-

sisch). 45)

lnsgesamt gesehen scheint sich in

der Franzosenzeit in bezug auf das

Schulwesen der Juden in hiesiger Re-

gion nicht viel geänder1 zu haben. a6)

Das für die Leitung der Kultusangele-
genheiten zuständige Konsistorium in

Bonn (als Sitz f ür das Konsistorium des

Rhein-Mosel-DePartements war am

27 .2.1 8Og zunächst Koblenz gewählt,

durch Verfügung vom 22.9.1810 dann

Bonn bestimmt worden) war, so H.

Linn, ,,o{fenbar nicht sonderlich erfolg-

reich".47) 1879 merkte Emanuel Schrei-

ber an, daß zur Hebung des jüdischen

Schul- und Kultuswesens von seiten

des Bonner Konsistoriums nichts ge-

schehen sei. 48)

Zwar rielen die Mitglieder des Bon-

ner Konsistoriums im November 1812,

in genügend großen jüdischen Gemein-

den,,Schulen zum öffentlichen religiö-

sen und moralischen Unterricht" einzu-

richten, wo ,,die arme Classe der Ju-

gend unentgeltlich den Unterricht genie-

ßen soll", doch scheint es auch hier bei

einer Empfehlung geblieben zu sein. ae)

Allgemein zählt H. MathY das jüdi-

sche Schulwesen zu den Punkten, die

nicht jenes ,,optimistische Bild" zu be-

stätigen scheinen, ,,das man sich der

Theorie nach von der Gleichstellung

der Juden seit der französischen Re-

volution als dem großen Durchbruch
gemacht hat, weildie Umsetzung heh-

rer ldeale und erhabener Menschen-

rechte in der Praxis nur in Ansätzen

möglich war und der Fortschritt zur

Humanität nicht Über Nacht oder in
zwei Jahrzehnten venruirklicht werden

konnte".50)

Weiterhin ungeordnete Schulver-
hältnisse vor 1824

Nach dem Abzug der Franzosen

aus hiesigem Gebiet und mit dem An-

bruch der preußischen Zeit wird die

Quellenlage zu unserem Thema sehr

viel besser und informativer. ln einer

Statistik des Jahres 1827 sind für das

Jahr 1816 drei jüdische Schulen im

Kreisgebiet erfaßt: jeweils eine in der

Bürgermeisterei Altenahr (in Dernau

mit sechs Schulkindern), in der Bürger-

meisterei Königsfeld (wohl in Nieder-

zissen oder Königsfeld mit 31 Schul-

kindern) und in der BÜrgermeisterei
Remagen (dort selbst mit acht jüdi-

schen Schulkindern). Jede der drei

Schulen verfügte über einen eigenen

Lehrer. Die anderen aufgeführten schul-

pflichtigen jüdischen Kinder - acht in
der Bürgermeisterei Niederbreisig,
sechs in der Bürgermeisterei Sinzig

und eins im damaligen Kreis Adenau'

nämlich in KemPenich - werden die

christlichen Schulen besucht haben

oder auch überhauPt keine. 51)

Detailliertere Auskunft gibt eine

,,Uebersicht des jüdischen Schulwe-

sens im Regierungsbezirk Coblenz pro

1823". ln diesem Jahr 1823 wohnten

im damaligen Kreis Ahrweiler 1 07 schul-
pflichtige jüdische Kinder bei insge-

samt 458 jüdischen Einwohnern. Eige-

ne jüdische Schulen gab es in Dernau

(44 Juden / 12 schulpflichtige Kinder,

der Lehrer war gleichzeitig Schächter),

Königsfeld (26 Juden / sieben Kinder),

Niederzissen (731 15), Oberzissen (28

/ 7, unter diesen sieben auch das einzi-

ge jüdische schulpflichtige Kind aus

Niederdürenbach, wo insgesamt fünf

Juden lebten), Niederbreisig (a1 / 10)

und zwei Schulen in Sinzig (43 / 9).

Keine dieser jüdischen Gemeinden

verfügte über ein eigenes Schulhaus.

Der Unterricht fand dort statt, wo Gele-

genheit dafür geschaffen werden konn-

te, sei es in der Synagoge bzw. Betstu-

be, in einer zur Synagoge gehörenden

Schulstube oder bei den Eltern bzw.

beim Lehrer zu Hause. Die zwei Schu-

len in Sinzig mit jeweils einem Lehrer

waren offensichtlich in den Privathäu-

sern der Juden Lion Haftmann, der

selbst drei Kinder hatte, und Lion Hirsch

(mit vier Kindern) untergebracht. Spä-

ter wurden z. B. den Juden in Nieder-

zissen auch Räume der christlichen

Schule zur Verfügung gestellt.

Von Rabbinern gePrüfte Lehrergab
es in Dernau, Königsfeld, Nieder- und

Oberzissen, keiner der jüdischen Leh-

rer im Kreisgebiet aber war von der

staatlichen Landesbehörde geprüft' Die

Lehrer waren von den jüdischen Ge-

meinden bzw. von einzelnen Mitglie-

dern dieser Gemeinden angestellt und

wurden auch von diesen bezahlt, wa-

ren also Privatlehrer. Erwähntsind Leh-

rer auch in Gelsdorf (B. Herz, Jacob,

Privatlehrer aller zehn schulpf lichtigen

Kinder bei insgesamt 35 Gelsdorfer

Juden) und Remagen (12 schulpflichti-
ge Kinder bei 38 Juden). ln Remagen

,,hielten" sich zwar einige jüdische Fa-

milien diesen Privatlehrer, weigerten

sich aber, die Kinderderärmeren Glau-

bensgenossen an dessen Unterricht

teilnehmen zu lassen.
Schulpflichtige Kinder sind auch fÜr

Ahrweiler (zwei bei insgesamt 20 Ahr-

weilerJuden), Heimersheim (3), Lohrs-

dorf (1), Bodendorf (2), Obenuinter (4),

Brohl (2), Westum (4) und Löhndorf (2)

aufgeführt. Sieben jüdische Einwoh-

ner gab es in Lantershofen, vier in
Nierendorf , darunter aber keine schul-
pflichtigen Kinder.

Von den 107 schulPflichtigen Kin-

dern des Kreises besuchten 78 die

jüdischen Schulen ihrer Gemeinden,

fünf besuchten evangelische Schulen -

wenn keine jüdische Schule zur Verf ü-

gung stand, zogen die Juden meist die

evangelischen den katholischen Schu-

len vor. 52) Diese fÜnf Kinder wohnten

in Niederbreisig (2), Brohl (2) und Re-

magen (1). Die übrigen Kinder mußten

auf jegliche schulische Ausbildung ver-

zichten. lm damaligen Kreis Mayen gab

es eine jüdische Schule weder in Glees

(zwei schulpflichtige Kinder) noch in

Burgrohl, wo 1823 auch kein schul-

pf lichtiges jüdisches Kind wohnte, oder

in Wehr (drei schulpflichtige Kinder,

eins davon in der evangelischen Schu-

le, bei insgesamt 14 Juden in Wehr),

wohl aber in anderen, heute nicht zum

Kreis Ahrweiler gehörenden Orten,

während es im ganzen damaligen Kreis

Adenau gar keine jüdische Schule gab.

Der Regierungsbezirk Koblenz wies

insgesamt 1 139 schulpflichtige jÜdische

Kinder auf, 60 jüdische Schulen, aber

nur zehn eigene Schulhäuser; 689 jü-

dische Kinder besuchten jüdische

Schulen, 195 Kinder die Schulen evan-
gelischer Gemeinden. 53)

Als Hauslehrer im Dienste eines

offensichtlich begüterlen und einfluß-

reichen jüdischen Mitbürgers begann

der in Wronke in Polen geborene Jude

David Elkan seine langjährige,,Karrie-
re" in Dernau, wo ihn 1820 der Händler

Moses Baer als Lehrer seiner Kinder

unter Vertrag nahm. Baer gehörte zu

den Notabeln, welche 1840 an derWie-
derwahl eines Oberrabbiners Aaron Au-

erbach (1810 - 1886) beteiligtwaren. 54)

Schon wenige Monate nach seiner

Anstellung sollte der damals 29jährige

Elkan wieder ausgewiesen werden, was

durch ein Gesuch Baers vom Januar

1821 ,,um Beybehaltung seines bishe-

rigen Hauslehrers" verhindert werden

konnte. 55) Auch ein aus Dernau stam-

mender jüdischer Lehrer ist bekannt,

nämlich der 1795 dort geborene Au-

gust Meyer. Dieser war vor 1840 Leh-

rerin Kerpen/Erft, außerdem auch Leh-

rer und Vorsänger in Poppelsdorf' s6)

20
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Noch vor Elkan war Laurenz Kahn,
geb. bei Straßburg, zwei Jahre lang in
der Zeil zwischen 1814 - 18 Lehrer in
Dernau (in den beiden anderen Jahren
in Meckenheim), wohl in der vorhin
aufgeführten Dernauer Schule von
1816. Danach gab Kahn von 1818 -21
Unterricht in LöhndorJ, wo 1823 nur
sechs jüdische Einwohner ansässig
waren, bis eraus Altersgründen wieder
in seine Heimat zurückreiste. 5z)

Ein weiterer jüdischer Lehrer in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war
Simon Leopold, gebürtig aus Hamburg/
Altona. Auch Leopold führte ein be-
wegtes Leben, während dessen er,,bey-
nahe 25 Jahre hindurch das mühselige
Schullehrer und Vorsänger Amt ab-
wechselnd" - so in einem Schreiben
Leopolds aus dem Jahre 1830 - in
verschiedenen Orten tätig war. So etwa
in Treis a. d. Mosel, in Münstermaifeld
und, was den Kreis Ahrweiler angeht,
in Niederzissen (1819 - März 1821),
Niederbreisig (1821 - Februar 1823
und dann noch einmal von Anfang
1830 - September 1830) und Rema-
gen (Februar 1823 - August 1823 und
dann wiederab September 1830). Ende
des Jahres 1830 sollte Leopold aus
Remagen ausgewiesen werden, weil
er ,,kein eingebohrener Israelit seye",
was erdurch den Hinweis auf seln AIter
von 66 Jahren und auf seinen schlech-
ten Gesundheitszustand zu verhindern
suchte, Ende des Jahres 1831 aber
weilte Leopold nicht mehr im Kreisge-
biet. ss)

Über den häufigen Wechsel des
Unterrichtsortes der jüdischen Lehrer
gibt ein Schreiben des Ahrweiler Land-
rates vom 22.11.1825 Auskunft: ,,AIs
Wohnort kann man letzteren [den Auf-
enthaltsort der jüdischen Lehrerl nicht
ansehen, da die jüdischen Religions-
Iehrer sich auf jedem Dod nur so lange
aufzuhalten pflegen, bis sie den so weit
erwachsenen Kindern die nothdürfti-
gen Religions-Kenntnisse beigebracht
haben. Dann pflegen sie weiter zu zie-
hen, bis nach mehreren Jahren dersel-
be oder ein anderer Lehrer wieder-
kommt, um die inzwischen herange-
wachsene Jugend zu unterrichten. Sie
haben also keinen festen Wohnsitz,
und ich zweifle auch, daß es möglich
sein wird, sie zu fixiren, da die auf den
Dödern einzeln wohnenden Juden nicht
die Mittel haben, beständige Schulleh-
rer zu unterhalten". 5e)

Die Tätigkeit der jüdischen Lehrer
gestaltete sich demnach ebenso,,f lexi-
bel" wie die Bemühungen und verschie-
denen (Eigen-)lnitiativen der jüdischen

Eltern insgesamt, ihren Kindern eine
schulische Ausbildung zukommen bzw.
sie in der jüdischen Lehre kundig wer-
den zu lassen. Das Vorhandensein von
jüdischen Schulen im Kreisgebiet war -
so können wir für das erste Viertel des
19. Jahrhunderts festhalten - offenbar
keine ,,feste Größe", sondern richtete
sich danach, ob gerade ein Lehreroder
auch eine geeignete Örtlichkeit zur Ab-
haltung des Unterrichts vorhanden wa-
ren, oder anders ausgedrückt; eine jü-
dische Schule war dort, wo sich ein jüdi-
scher Lehrer aufhielt und unterrichtete.

Wendepu nkt 1 824: Strengere gesetz-
liche Bestimmungen

Der preußischen Regierung schien
in jener Zeit das jüdische Erziehungs-
wesen höchst reformbedü rJtig. Gegen-
stände der Kritik waren vor allem die
schlechte Ausbildung der jüdischen
Lehrer (1823 gab es im Regierungsbe-
zirk Koblenz in den 60 vorhandenen
jüdischen Schulen nur 18 geprüfte Leh-
rer, wovon 16 lediglich von Rabbinern
und nur zwei von der staatlichen Lan-
desbehörde geprüft waren), der man-
gelhafte Schulbesuch der jüdischen
Kinder (von im Jahre 1823 1 139 schut-
pflichtigen jüdischen Kindern im Re-
gierungsbezirk gingen 255 nicht zur
Schule), 60) die lsoliertheit der ortho-
dox-rabbinischen Erziehungswelt in
Thora, Talmud und Hebräisch, das
damit verbundene Fehlen eines allge-
meinbildenden Fächerkanons und der
weitgehende Ausschluß der Mädchen
von der Bildung. otl

Das zuständige Ministerium sah
hierin Veranlassung, dem jüdischen
Schulwesen besondere Aufmerksam-
keit zukommen zu lassen, den ,,un-
tauglich befundenen Lehrern das Schul-
halten" zu verbieten und ,,alle Winkel-
schulen" zu schließen. 62) ln einem
Schreiben vom 25.9.1823 des Ober-
präsidenten der Provinz Niederrhein,
Staatsminister Freiherr v. lngersleben,
in dem die,,schroffe Haltung der preu-
ßischen Verwaltung gegenüber den
Juden in der Rheinprovinz" in der Zeil
um 1820 63) ebenfalls zum Ausdruck
kommt, heißt es hierzu: ,,Die Kinder der
israelitischen Glaubensgenossen wer-
den an den meisten Orten der Rhein-
provinz so unvollkommen und mangel-
haft, oft von gar nicht dazu qualifizier-
ten und berechtigten Personen, z. B.
Schlächtern u nd sogenannten Vorsän-
gern, unterrichtet, und dadurch ihrer
Sittenverderbniß, so wie ihrem Haß
und lngrim gegen die christlichen
Staatsbürger, und gegen die Staatsein-

richtung selbst, so großer Vorschub
geleistet, daß eine genaue Beaufsich-
tigung dieses Unterrichts eben so nütz-
lich als nothwendig erscheint". 64)

Durch eine umfangreiche Reformie-
rung des jüdischen Schulwesens und
die Einführung der Schulpflicht für die
jüdischen Kinder in Preußen 65) kommt
dem Jahr 1824 eine zentrale Bedeu-
tung zu. Eine Verordnung des Ober-
präsidenten der Rheinprovinz in Kob-
lenz vom 13.9.1824 stellte das jüdi-
sche Schulwesen auf die Basis einer
strengen staatlichen Reglementierung.

Nach dieser Verordnung waren die
Eltern der jüdischen Kinder dazu ver-
pf Iichtet, diesen,,einen ordentlichen und
zweckmäßigen Elementarunterricht
erleilen zu lassen und diesen so lange
fortzusetzen, bis entweder die Aufnah-
me in eine höhere Schule stattfinden
kann oder wenigstens die allgemeine
Bildung so weit gefördert ist, als es
überhaupt die Zulassung zu irgend ei-
nem bürgerlichen Gewerbe oder zur
unmittelbaren Vorbereitung für dassel-
be edordert".
Es gab drei verschiedene Möglichkei-
ten für den Besuch dieses verbindli-
chen Elementarunterrichtes:
1. in einer der bestehenden christli-
chen Schulen desWohnortes (am Sab-
bat und an anderen Feiertagen war auf
die Vorschriften der jüdischen Religi-
onsgesetze Rücksicht zu nehmen, an-
sonsten hatten sich die Juden nach der
Ordnung der christlichen Schulen zu
richten),
2. in eigenen jüdischen Gemeindeschu-
len, die aber unter der Aufsicht staatli-
cher Schulbehörden zu stehen ver-
pflichtet waren (die Lehrer mußten von
einer,,kompetenten inländischen Be-
hörde" geprüft sein, christliche Kinder
durften diese jüdischen Schulen nicht
besuchen), und
3. bei Privatlehrern, die allerdings eben-
falls staatlich konzessioniert sein muß-
ten. Reine Religionslehrer hatten zur
Ausübung ihrer Tätigkeit ein Zeugnis
der Polizeibehörde über ihren unbe-
scholtenen Lebenswandel vorzulegen
und eine Prüfung ,,in allen von einem
dem Lehrstande gewidmeten Subjekte
erwafieten Kenntnissen und Geschick-
lichkeiten" abzulegen. Wollte ein Pri-
vatlehrer außer der Religion auch Ele-
mentarfächer unterrichten, bedu rfte es
,,einer besonderen Konzession auf dem
Grund einer vorhergegangenen Prü-
fung". Die Ortsbehörden hatten darauf
zu achten, daß seitens der jüdischen
Privatlehrer ohne die erJorderliche Kon-
zession ,,weder in, noch außer dem
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Hause" Unterricht erteilt wurde. 66)

Aufgrund der geänderten Rechtsla-
ge wurden im Kreisgebiet im Januar
1825 die nicht konzessionieften jüdi-
schen Lehrer in Heimersheim, Lohrs-
dorf, Niederbreisig, Sinzig, Remagen
und Bodendorf angewiesen, sich zur
Prüf ung als Elementarschullehrer beim
zuständigen Schulinspektor Relchel-
stein anzumelden. ln einem Schreiben
des Ahnveiler Landrates heißt es am
22.1 1.1825:,,Von den sämmtlichen jü-
dischen Schullehrern im Kreise, wel-
che Unterricht in Elementar-Kenntnis-
sen ertheilen, hat nur der Abraham
Cahn von Remagen die Concession
erhalten. Dieser hat aber seitdem eine
Schule im Kreise Simmern angenom-
men. Die übrigen Lehrer der vorge-
dachten Art, nemlich Gutmann Baer zu
Sinzig [andere Schreibweise Behr, ge-
boren in Warschaul, Wolf Jacob zu
Niederbreisig [Jacob Wolf aus Sickers-
hausen bei Würzburgl und David Elkan
zu Dernau, sind als ausländische resp.

nicht in der Provinz gebürtige Juden
ausgewiesen worden", so daß der Land-
rat zu dem Schluß kommt: ,,Da kein
jüdischer Schullehrer im Kreise die
Concession zu Ertheilung des Elemen-
tar Unterrichts erhalten hat, so müßen
sämmtliche Judenkinder die christliche
Elementarschule ihres Wohnortes be-
suchen" (das stimmt nicht ganz, Elkan
aus Dernau sollte dann doch nicht aus-
gewiesen werden).

ln dem Schreiben des Landrates
sind des weiteren die Namen der jüdi-
schen Lehrer des Kreisgebietes aufge-
f ührt, welche ausschließlich Religions-
lehrer waren, also keine ElementarJä-
cher unterrichteten: Joseph Mayer in

Oberzissen (geb. in Walsdorf bei Bam-
berg), Franz Lorenz Cahn in Niederzis-
sen (geb. in Bixheim bei Straßburg),
GottschalkWeiskopf in Remagen, Marx
Gabriel in Bodendorf und Simon Mayer
in Heimersheim (aus Friedrichstadt).

Alle diese Religionslehrer konnten
Atteste des israelitischen Konsistori-

ums in Bonn vorlegen, die sie als Reli-
gions- und Hebräischlehrerauswiesen,
was der Koblenzer Regierung aller-
dings zur Erlangung einer staatlichen
Konzession f ü r den Religionsunterricht
mit dem Verweis auf die Bestimmun-
gen vom 13.9.1824 keineswegs aus-
reichte. Auch legte die Verwaltung Wert
darauf, daß ,,in der Regel nur Juden
aus der hiesigen Provinz" als Religions-
lehrer zugelassen werden sollten.

Am 5.'1 . 1 826 berichtete derAhrwei-
ler Landrat der Regierung in Koblenz,
daß die,jüdischen Religionslehrer Gott
schalk Weiskopf zu Remagen und Si-
mon Mayerzu Heimersheim sich inzwi-
schen entfernt haben. Joseph Mayer
zu Oberzlssen und Franz Lorenz Cahn
zu Niederzissen sind Ausländer. lch
habe daher den Bürgermeister beauf-
tragt, sie auszuweisen. Marx Gabriel
zu Bodendorf endlich ist gegenwärtig
sehr krank. Sollte er wider Vermuthen
mitdem Leben davon kommen, sowird
er nach seiner Herstellung, da er eben-
falls Ausländer ist, auch die königli-
chen Staaten verlassen müssen". 67)

Zu Beginn des Jahres 1826 war Lehrer
Elkan in Dernau noch der einzige jüdi-
sche Lehrer im Kreis. Seine Konzessi-
on zur Erteilung von Elementar- und
Religionsunterricht stammt vom
17.1 .1826. 68)

Diese Entwicklung zeigt den gro-
ßen Umbruch, den das jüdische Erzie-
hungs- und Schulwesen durch die Ver-
ordnung vom 13.9.1824 erfahren hat:
besuchten die jüdischen Kinder vor
1824 meist jüdische Schulen, so ging
nach 1824 die Mehrzahl der Kinder in

christliche Schulen. Mit Bezug auf die-
se Verordnung von 1824 stellte die
Koblenzer Regierung am 6 .12.1825 all
gemein fest, ,,daß überall im Sinne der
hohen Verfügung verfahren worden ist.
Alle jüdischen Lehrer sind nunmehr
vorschriftsmäßig entwedervon uns oder
den betreffenden Schulinspectoren ge-
prüft, und die untauglich befundenen
sofort entfernt worden. An denjenigen
Orten, wo keine öffentliche jüdische

Lehranstalt oder von uns concessio-
nierte Privatlehrervorhanden sind, be-
suchen die schulpflichtigen israeliti-
schen Kinder sämtlich die christlichen
Schulen ihres Wohnortes". Die Zahl
der jüdischen Lehrer habe sich bedeu-
tend verringert, ,,indem die jüdischen

Familien größten Theils zu zerstreut
wohnen um eine gemeinschaftliche öf-
fentliche Schule ihres Glaubens errich-
ten zu können, und die Unterhaltung
eines eigenen mit den erforderlichen
Kenntnissen ausgerüsteten Lehrers f ür
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Der in Heimersheim tätige jüdische Religionslehrer Simon Mayer aus Friedrichstadt
konnte zwar diese Bescheinigung des israelitischen Konsistoriums in Bonn vom
Dezember 1824 vorweisen, die ihn als befähigt auswies, ,,in dem täglichen Gebet", ,,in
den Grundsätzen der mosaischen Religion" und ,,in den fünf Bücher Moses" zu
unterrichten, doch reichte der Koblenzer Regierung dieses Attest nach den einschnei-
denden Verschärtungen der Bestimmungen für das jüdische Unterrichtswesen vom
September 1 824 nicht aus, Mayer die Unterrichtskonzession zu erteilen- (Aus: LHA Ko
BesL441 Nr.26144).
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die meisten zu kostspielig geworden
ist". 6s)

Wenn anzunehmen ist, daß die jü-

dischen Konfessionsschulen meisten-
teils die Zeil der französischen Herr-
schaft überdauert haben - trotz rechtli-
cher Gleichstellung der jüdischen und
christlichen Kinder hinsichtlich des
Schulbesuchs -, 70) so bedeutet erst
die Reform von 1824 eine weitgehen-
de Durchsetzung aufklärerischer ldea-
le im Sinne einer Emanzipation von
talmudistisch-orthodoxen pädagogi-
schen Dogmen und im Sinne einer
konsequenten lntegration der Juden in

die Erziehungsstruktur ihrer Umwelt,
wenn dies auch mit einer wachsenden
Einflußnahme der Regierungen auf das
Leben der Juden und damit mit einem
teilweisen Verlust der jüdischen ldenti-
tät verbunden war - eine Entwicklung,
die vom Ende des 18. Jahrhundefts
über die französische Verwaltung, de-
ren Konsistorialverfassung,,sich aus-
gesprochen gegen die Gemeindeauto-
nomie" der Juden richtete, zt) bis weit
ins 19. Jahrhundert hinein immer stär-
ker spürbar wird.

Trotz der einschneidenden Maß-
nahmen im Jahre 1824 sind in der
Folgezeit doch immer wieder Versu-
che festzustellen, die jüdische Kinder-
erziehung wenigstens teilweise wieder
in jüdische Verantwortung zu nehmen
bzw. darin zu belassen. Zu diesem
Zweck ist bereits 1825 in Münster der

,,Verein für Westfalen und Rheinpro-
vinz zur Bildung von Elementar-Leh-
rern und Beförderung von Handwer-
ken und Künsten unter den Juden" ins
Leben gerufen worden. Auch die Ju-
denschaft des Kreisgebietes wurde fort-
während dazu angehalten, Beiträge zur
Unterstützung dieses lnstituts zu lei-
sten (noch nach 1 900 waren Spenden
f ü r die Marks-Haindorfsche Stiftung aus
dem Kreis üblich)72) - anscheinend mit
wechselndem Erfolg: 1835 zeigten sich
die Juden der Bürgermeisterei Sinzig
nicht zu einer Beitragsleistung bereit
mit der Begründung, sie würden,,selbst
dafür sorgen, daß ihre Kinder Hand-
werke erlernten und im übrigen schick-
ten sie dieselben in die christlichen
Schulen". zs)

Die Konsequenz von 1824: Die jüdi-
schen Kinder besuchen die christli-
chen Schulen

Aus einer Übersicht des Schulbe-
suchs der jüdischen Kinder im Regie-
rungsbezirk Koblenz geht hervor, daß
von 1826 -1852 nurganzwenige jüdi-
sche Lehrer im damaligen Kreis Ahr-

weiler vorhanden waren. Einer davon
war bis wahrscheinlich noch einige
Jahre nach 1835 Lehrer Elkan in
Dernau. Von durchschnittlich 79 schul-
pflichtigen jüdischen Kindern im Kreis
besuchte in besagtem Zeitraum der
Großteil die christlichen Schulen, durch-
schnittlich '18 jüdische Kinder nahmen
am Unterricht der wenigen verbliebe-
nen jüdischen Lehrer teil. Für den jüdi-
schen Religionsunterricht der Kinder in
den christlichen Schulen sorgten größ-
tenteils die Eltern oder auch die Syn-
agogenvorsteher der einzelnen jüdi-

schen Gemeinden. lm damaligen Kreis
Adenau gab es von 1 826 bis etwa 1 837
nur in Kempenich und auch dort nur
wenige jüdische Kinder schulpflichti-
gen Alters (1858 gab es ,,seit langer
Zeit" im Kreis
Adenau keine
schulpf lichtigen
jüdischen Kinder
mehr). 74)

Dem Nieder-
zissener Juden
Aaron Berger,
,,welcher edliche
von den jüdi-
schen Kintervon
Nieder- und
Oberzissen
wann die Kinter
aus der deut-
sche Schuhle
kommen, in der
jüdischen Lehre
Unterrichtgeben
duht" (Schreiben
des Vorstands
der Niederzisse-
ner Synagogen-
gemeinde vom
23.9.1827),wur-
de dieses in Er-
mangelung der
vorgeschriebe-
nen Konzession
verboten. 75)

Von einem
unkonzessio-
n ie rte n jüd i-
schen Religions-
unterricht erfah-
ren wir auch
1830 in Nieder-
breisig zc) - hier-
bei wird es sich
um den Unter-
richt des schon
erwähnten Si-
mon Leopoldge-
handelt haben
(1829 lebten 62

Juden in der Bürgermeisterei Breisig,
alle 17 jüdischen Kinder im schulpflich-
tigen Alter - 1831 waren dies nur noch
sechs.- besuchten die christliche Schu-
le). tt1

Dem Gesuch des jüdischen Leh-
rers Gabriel Gerschel aus Glogau,,,sich
in Oberzissen etwa 6 Monate aufhalten
zu dürfen, um dort 3 Kindern jüdischer
Eltern in der israelitischen Religion
Unterricht zu ertheilen", wurde im Sep-
tember 1834 nicht stattgegeben.

lm Zusammenhang mit einer im No-
vember 1 834 vorgeschriebenen Verei-
digung der jüdischen Lehrer nutzte
Lehrer Elkan aus Dernau, der 1834
einzige jüdische Lehrer im Kreisgebiet,
im Januar 1835 die Anwesenheit des
Bonner Oberrabbiners Auerbach in

Am 4.1 .1835 wurde der Dernauer jüdische Lehrer David Elkan in
Anwesenheit des Bonner Oberrabbiners Auerbach in Rheinbach
vereidigt: ,,lch David Elkan schwöre zu Adonai, dem Gotte
lsraels, daß, nachdem ich zum israelitischen Lehrer bestellt
worden, Seiner Königlichen Majestät von Preußen, meinem
allergnädigsten Herrn, ich unterthänig, treu und gehorsam seye,
und alle mir vermöge meines Amts obliegende Pflichten nach
meinem besten Wissen und Gewissen genau erfüllen will, so
wahr mir Gott helfe und seine heilige Thora. Amen". (Aus: LHA
Ko Best.441 Nr.27730).
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Rheinbach, um sich dort vereidigen zu
lassen. 78)

Vor 1840 engagierte derJude lsaac
Bock, Pächter des Rittergutes Goden-
haus bei Sinzig, den in dem schon
erwähnten Münsterer Bildungsinstitut
ausgebildeten Lehrer Walbaum als
Lehrkraft für seine Kinder. Als letzterer
eine für ihn günstigere Stelle in Neuen-
kirchen antrat, sollte Anfang März 1 840
der angehende jüdische Lehrer Victor
lsing als Ersatz f ür Walbaum nach Go-
denhaus kommen, wurde aber vom
Sinziger Bürgermeister aufgrund einer
noch nicht ausgestellten Konzession
nicht geduldet. Obwohl der BÜrgermei-
ster im Mai 1840 angewiesen wurde,
lsing keine weiteren Schwierigkeiten
zu machen, trat dieser sein Amt auf
Godenhaus dann doch nicht an, weil
Bock mittlerweile einen anderen Leh-
rer unter Vertrag genommen hatte
(1840 wohnten in der BÜrgermeisterei
Sinzig nursechs jüdische Kinderschul-
pflichtigen Alters bei insgesamt 76 Ju-
den: 61 in Sinzig, zehn in Westum und

fünf in Löhndorf). zs;

ln den 1840er Jahren lag die Erzie-
hung der jüdischen Kinder fast aus-
nahmslos in der Hand der christlichen
Schulorganisationen. ln einem Bericht
der Regierung in Koblenz an das preu-

ßische Ministerium des lnnern vom
6.10.1842 heißt es, die ,,Übergroße
Mehrheit" der Juden habe,,keinen Wi-
derwillen dagegen, ihre Kinderin christ-
liche Schulen zu schicken". 80)

Bericht des Landrates 1843
Vom 26.8.1843 stammt ein umfas-

sender Bericht des Ahrweiler Landra-
tes über die Verhältnisse der Juden im

damaligen Kreisgebiet. Zu jener Zeil
gab es 66 schulpflichtige jüdische Kin-

der im Kreis Ahrweiler, und zwar in den
einzelnen Bürgermeistereien: Ahrwei-
ler: zwei, Altenahr: acht, Gelsdorf:
sechs, Königsfeld: 19, Niederbreisig:
zehn, Remagen: elf und Sinzig: zehn.

Zum jüdischen ,,Cultus in Bezie-
hung stehenden Personen" zählte der
Landrat im allgemeinen Lehrer, Vor-

sänger, Synagogendiener, Schächter
und Beschneider. Beide letzteren wur-

den vom Oberrabbiner gePrüft und
konnten auch an Orten wohnen, wo es

keine Synagoge gab. Von solchen,,Per-
sonen" gab es im Kreis ,,zu Dernau
einen Beschneider, in der Person des

Salomon Heymann, welcher für einen

ausgedehnten Bezirk fungiert", einen

Schächter in Niederzissen sowie einen
Vorbeter und Vorsänger in Sinzig. Die

deutsche Sprache habe, so der Land-

rat, in den Gottesdiensten der Juden
noch keinen Eingang gefunden. Außer
dem Privatlehrer auf Godenhaus gab

es weder einen jüdischen Lehrer noch
einen Rabbiner im Kreis, überall efteil-
ten die Eltern ihren Kindern den Reli-
gionsunterricht.

Der Landrat verwies auch auf die
schon angedeutete Vielseitigkeit der
Terminologie bezüglich der Ofte der
gottesdienstlichen Versammlungen der
Juden. Demnach wurden diese meist

,,Synagoge" genannt (auch wenn es
sich nur um einfache Betstuben han-
delte), aber auch eben ,,Betstube", ,,Ju-
denschule",,,Gebetzimmel' (,,Betzim-

mer"),,,Gebetlokal" (,,Betlokal"),,,Bet-
saal" oder,,Bethaus".

Als eigentliche Synagoge im Ge-
gensatz zu den bescheideneren Bet-
stuben wollte der Landrat nur das 1841

eingeweihte jüdische Gotteshaus in
Niederzissen gelten lassen.

Einfache Betstuben gab es (1843)

in Dernau (schon ,,seit langen Jahren",
1843im Hausedes Salomon HeYmann;

in einer Nachweisung von 1856 wird
gesagt,,seit 60 Jahren", also seit etwa
'1 796), Gelsdorf, Niederbreisig, Rema-
gen (,,schon von alten Zeilen her", also
wahrscheinlich auch schon vor 1794;

1819 erbaute, so der Landrat, der Re-

magener Jude Gottfried Cahn ein ,,Ge-

betlokal" in dessen Haus) und Sinzig -

im damaligen Kreis Mayen in Wehr ab
1 833.

ln der Bü rgermeisterei Ahnrveiler exi-

stierte nach Angaben des Landrates
1843 und in den von ihm Überschauba-
ren Jahren davor keine Synagoge oder
Betstube, die Betstube im Keller der
N iederhutstraße war ihm offensichtlich
unbekannt.

Die Ahrweiler Juden (1843 elf in

vier Haushaltungen) besuchten viel-
mehr über weite Teile der ersten Hälfte
des 19. Jahrhunderts die Betstube in
Dernau. Wenn die AhrweilerJuden also
in die Betstube nach Dernau gingen, so
liegt die Vermutung nahe, daß auch die
schulpflichtigen jüdischen Kinder aus
Ahrweiler, sofern es unterden wenigen
Ahrweiler Juden welche gab, der
Dernauer Schule angeschlossen wa-

ren, in den Jahren des Dernauer Leh-
rers Elkan also dessen Unterricht be-
sucht hätten. Die weiteren Juden aus
der Bürgermeisterei Ahrweiler, näm-
lich die aus Heimersheim und Green
(1843 zusammen 22), gingen in die

Sinziger Betstube. 81)

Zwischen '1843 und 1848 kam es

zur Einrichtung eigener Betstuben in

Ahnreiler (daran geknüpft die Juden

aus Ahrweiler, Lantershofen und Nie'
rendorf - die Lantershofener Juden
hatten vorher die Betstube in Gelsdorf
besucht) sowie in Heimersheim (darin

dieJuden aus Heimersheim und Green)
und Königsfeld (darin die Juden aus
Königsfeld und Dedenbach, welche sich

vorher zur Niederzissener Synagogen-
gemeinde gehalten hatten). ez)

Eine weitere sehr interessante Quel-

le befindet sich im Stadtarchiv Ahrwei-
ler. Hier wird in einem Schreiben aus
Ahrweilervon 1848 zunächst die Anga-
be des Landrats bestätigt, daß die Ahr-
weiler Juden vor der Errichtung einer
eigenen Betstube in Ahrweiler die in
Dernau besuchten, und der Zeitpunkt
der Einrichtung dieser Betstube in Ahr-
weiler näher eingegrenzt: ,,Nach den
jüdischen Religions Gebräuchen sind
10 Personen über 13 Jahren erforder-
lich, um diese Versammlungen [got-
tesdienstliche Versammlun genl halten
zu können. Da früher diese Anzahl
Personen hier nicht vorhanden gewe-

sen, so gingen die hiesigen Juden bis

vor ohngefehr 4 Jahren an ihren Fest-

tagen nach Dernau um mit dortigen
Juden ihre Gebete zu verrichten". Die

Ahrweiler Betstube, es war wohl die in

der Plätzerstraße, wäre also um 1844

eingerichtet worden.
ln dem Schreiben von 1848 wird

gemutmaßt, daß die Dernauer Juden
die Ahrweiler Betstube besucht hätten,
bevor die Ahrweiler Juden nach
Dernau gingen. Wenn diese Annahme
stimmt, hätten die Verhältnisse zwi-
schen Ahnrueiler und Dernau mehrere
Male gewechselt: vor etwa 1796 (Ein-

richtung einer Betstube in Dernau) be-

suchten die DernauerJuden die Keller-
betstube in Ahnrueiler, die wohl um die-
se Zeit aufgegeben wurde, nach etwa
1796 bis circa1844 gingen die Ahrwei-
ler Juden nach Dernau in die Betstube
und in der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts gehörten die Dernauer Juden
wiederum der Ahrweiler Synagogen-
gemeinde an. 83)

Zur Entwicklung der sYnagonalen
Verhältnisse läßt sich zusammenfas-
send sagen: vor 1841 gab es im Kreis-
gebiet keine eigentliche Synagoge im
herkömmlichen Sinne, sondern nur be-

scheidene Betstuben, und zwar in Nie-

derzissen, Ahrweiler (Kellerbetstube
von 1773 bis etwa 1796), Breisig, Re-

magen, Dernau, Gelsdorf, Sinzig und

Wehr. Es folgten zwischen 1843 und

1848 Betstuben in Ahrweiler, Heimers-
heim und Königsfeld. Nach der Errich-
tung der ersten eigentlichen Synagoge
im Gegensalz zu den Betstuben im
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Jahre 1841 in Niederzissen folgten die
in Gelsdorf (1862), Sinzig (1867), Wehr
(wohl 1867), Remagen (1869), Ahrwei-
ler (1894) und Neuenahr (1901). Von
diesen sind nur noch die in Niederzis-
sen und Ahrweiler erhalten geblieben.
Während allerdings die Synagoge in

Ahrweiler als solche wiederhergerich-
tet worden ist, dient das frühere Nie-
derzissener Synagogengebäude heu-
te gewerblichen Zwecken. 8a)

Kurzes Wiederaufblühen des jüdi-
schen Schulwesens: Jüdische Ele-
mentarschulen in Niederzissen, Sin-
zig und Remagen

Noch weit bis ins 19. Jahrhundert
hinein blieben zur Enttäuschung der
hiesigen jüdischen Bevölkerung die
meisten der sie betreffenden vor 1815
gültigen gesetzlichen Grundlagen,
nämlich auch die judenfeindlichen na-
poleonischen Dekrete vom 1 7.3.1 808,
in Kraft.

Die fortschrittlicheren Bestimmun-
gen des preußischen Edikts über die
Judenemanzipation vom 1 1.3.'1812
blieben auf Altpreußen beschränkt; sie
wurden in Erwartung eines neuen, für
ganz Preußen geltenden Judengeset-
zes nicht auf die neuerworbene Rhein-
provinz mit den Regierungsbezirken
Koblenz und Trier ausgedehnt. Die Vor-
arbeiten dauerten jedoch fast 30 Jah-
re, so daß das Gesetz über die Verhält-
nisse der Juden erst am 23.7.1847
erlassen werden konnte.

ln den §§ 60 - 67 dieses Gesetzes
ist das Unterrichtswesen eigens be-
handelt. Zwar konnten die Juden eine
Absonderung ihrer Kinder aus den ,,or-

dentlichen Elementarschulen ihres
Wohnortes" in der Regel nicht vorneh-
men, doch bezeichnete § 64 folgende
Ausnahme / Erleichterung: ,,lst in ei-
nem Ort oder Schulbezirk eine anZahl
und Vermögensmitteln hinreichende
christliche und jüdische Bevölkerung
vorhanden, um auch für die jüdischen

Einwohner ohne deren Überbürdung
eine besondere öffentliche Schule an-
legen zu können, so kann, wenn sonst
im allgemeinen Schulinteresse Grün-
de dazu vorhanden sind, die Absonde-
rung derJuden zu einem eigenen Schul-
verband auf den Antrag des Vorstan-
des der Synagogengemeinde ange-
ordnet werden".

Es dauerte noch etliche Jahre, bis
das Gesetz von 1847 in allen Teilen
Anwendung fand, immerhin sind aber
auf dieser gesetzlichen Grundlage eine
Reihe von öffentlichen jüdischen Volks-
schulen gegründet worden. 85)

Auch im Kreis Ahrweiler kam es zu
einer Wiederbelebung des jüdischen

Schulwesens. Waren in der Zeit um
1850 wieder einige Religionslehrer tä-
tig, so in Remagen, Sinzig und Nieder-
zissen, 86) so kam es in der Folgezeit
sogar wieder zur Bildung eigener jüdi-
scher Schulen, in welchen Elementar-
und Religionsunterricht erteilt wurde.

Eine solche jüdische Schule be-
stand in Sinzig in den Jahren 1850 - 57.
Das Schulzimmer, welches 1856 Platz
für 30 Kinder bot, befand sich ebenso
wie die Betstube des Sinziger Synago-
genverbandes im Hause des Sinziger
Kaufmanns Leo Hirsch. ln diesem Haus,

,,die Burg" genannt, wurde 1867 die
neue Sinziger Synagoge fertiggestellt.

Bei einer Revision der jüdischen

Schule durch den Sin-
ziger Bürgermeister
und den Schulvorstand
im Mai 1857 kam man
zu der Überzeugung,
,,daß die Schule sich in

einem völlig befriedi-
genden Zustande" be-
fand und ,,hinreichen-
den Raum für die vor-
handenen 14 schul-
pflichtigen Kindel' auf-
wies. Auch mit dem jü-
dischen Lehrer lsaak
Amant aus Padberg
zeigte man sich sehr
zufrieden. Amant war
bereits 1850 - 52 Leh-
rer der jüdischen Schu-
le, dann wieder in den
Jahren 1856157. Dazwi-
schen unterrichteten
die jüdischen Lehrer
Emanuel Mendel
(1853) und lsaac Spier
(1854/55) in Sinzig. az)

Wegen der Anstel-
lung Spiers gab es eini-
gen Streit in der Sinzi-
gerSynagogengemein-
de. Bei einerVersamm-
lung in Sinzig im No-
vember 1854 warf Levi
Wolf aus Westum dem
Vorsteher der Synago-
gengemeinde, Joseph
Hirsch, sowie dessen
Brüdern vor, ,,zur Un-
terrichtung ihrer Kinder
in fremden Sprachen
einen Lehrer zu enga-
giren", nämlich Spier,
wofür aber die ganze
Synagogengemeinde
mitbezahlen müsse.

Dagegen brachte Joseph Hirsch vor,
Spier bleibe nur deshalb Lehrer in Sin-
zig, weil sein kärgliches Gehalt durch
die Entlohnung des Privatunterrichts
der Kinder der Familien Hirsch aufge-
bessert werde, und auch das Bonner
Konsistorium befand (5.2.1855), daß
der Privatunterricht Spiers unter die-
sem Aspekt,,nur zum Vortheil der be-
sagten Gemeinde [Sinzig] gereiche".

lsaak Amant war ab 1856 nicht nur
in der Sinziger Schule beschäftigt, er
wurde im Januar 1856 auch als Ele-
mentar- und Religionslehrer einer jüdi-
schen Schule in Remagen konzessio-
niert. Bis dahin hatten die jüdischen

Kinder in Remagen wie üblich die christ-
lichen Schulen besucht und lediglich
besonderen Religionsunterricht erhal-

X*--"--).2"
J,--rryM-
a<-/ ,,vü;r/."_.-//-p6A;

Vertrag zwischen der Remagener Judenschaft und dem
jüdischen Lehrer Samuel Sachs vom 9.7"1857. Sachs,
der bereits am 1 .12.1856 seinen Dienst angetreten hatte,
war dazu verpflichtet,,,im israelitischen Religionsfache
und im deutschen Elementarunterrichte gewissenhaft zu
unterrichten, und zwar außer an Sabbath und sonstigen
jüdischen Feieftagen täglich fünf Stunden". Sachs ver-

zichtete auf die Ausübung des Kantordienstes, wodurch
sich sein Gehalt auf 80 Taler im Jahr nebstfreier Kost und
Wohnung reduzierte. (Aus: LHA Ko Best. 441 Nr. 26144).
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ten - um 1852 kurze Zeit durch den
Lehrer Bernhard Freudenberg, ab 1853
durch Daniel Aaron Coenen aus Rot-
terdam. 88)

Strittig war die Frage, ob es sich bei
den jüdischen Konfessionsschulen um
im rechtlichen Sinne private oder öf-
fentliche Anstalten handelte. ln einem
Gesuch Amants vom Januar 1 857, daß
in den Vertrag, der ihn als Elementar-
und Religionslehrer der jüdischen Kin-
der der Bürgermeisterei Sinzig aus-
wies, die Klausel einbezogen werden
sollte, daß seine Entlassung nur mit
der Genehmigung der Koblenzer Re-
gierung erfolgen könne (auch, um,,dem
so häufigen und nachtheiligen Wech-
sel der israelitischen Lehrer vorzubeu-
gen"), argumentiefte er: ,,Wenn zwar
die israelitischen Schulen noch immer
keine öffentlichen sind, so gehört die
hiesige Schule doch nicht unter die
Klasse der Privatschulen".

Während die Koblenzer Regierung
im Falle Amants mit Bezug auf eine
Verordnung vom 31.12.1839, die die
Sinziger Schule als eine Privatlehran-
stalt ausweise, keine Veranlassung sah,
auf dessen Gesuch einzugehen, so
konzessionierte sie den Vertrag des
nach Amant in Remagen amtierenden
Lehrers SamuelSachs (Vertrag mit der
Judenschaft aus Remagen vom
9.7.1857) nur mit der Maßgabe, daß
dieser nicht ohne die Genehmigung
aus Koblenz entlassen werden durf-
te. 8e)

Auch in Niederzissen kam es zur
Gründung einer eigenen jüdischen
Schule. Dem war ein Gesuch des Vor-
stands der Synagogengemeinde Nie-
der- und Oberzissen vorausgegangen,
,,daß die jüdischen Kinder von dem
ferneren Besuche der katholischen
Schule entbunden und daß es ihm [dem
Vorstandl gestattet werden möchte, den
Schul- und Religions-Unterricht von
einem jüdischen Lehrer ertheilen zu
lassen [...] Schon vor einigen Jahren
hat die Judengemeinde zu diesem
Zwecke ein Haus gekauft worin sich
ein genügendes Lokal zur Ertheilung
des Unterrichts befindet" (1 0.1 2.1 856).

Nachdem die Schulvorstände aus
Nieder- und Oberzissen in einer Sit-
zung vom 23.1 2.1 856 einer Anstellung
Simon Rosenbaums aus Peckelsheim
zugestimmt hatten, wurde dieser im
Februar 1857 als Lehrer und Kantor
unter Vertrag genommen. Er erhielt
160 Taler Gehalt, welches von den
jüdischen Familien entrichtet wurde,
außerdem stand ihm eine freie Woh-
nung nebst Heizung und Licht zu.

ln den Anfängen der in dem von der
Judengemeinde angekauften Haus neu
eingerichteten jüdischen Schule, in der
die Kinder aus Nieder- und Oberzissen
unterrichtet wurden, zählte diese 21

Schülerinnen und Schüler (zehn Mäd-
chen, elf Jungen), die in zwei gemisch-
ten Klassen untergebracht waren.

Der Stundenplan der 1. Klasse sah
folgendermaßen aus: Sonntag, 8.30 -
15.30: Religion, Deutsch Lesen, Jü-
disch Schreiben, Deilamieren (?), Kopf-
rechnen, Hebräische Grammatik, Mon-
tag, 8.30 - 15.30: Übersetzung der
Gebete, Schönschreiben, Tafelrech-
nen, Gesang, Deutsche Sprache,
Übers. des Pentateuchs, Dienstag, 8.30
- 15.30: Übers. des Pentateuchs, Welt-
geschichte, Biblische Geschichte,
Ubers. der Gebete, Schönschreiben,
Aufsatz, Mittwoch,8.30 - 11.30: Religi-
on, Deutsch Lesen, Jüd. Schreiben,
Donnerstag, 8.30 - 15.30: Übers. der
Gebete, Schönschreiben, Tafelrech-
nen, Hebr. Lesen, Deutsche Sprache,
Kopfrechnen, Freitag, 8.30 - 11.30:
Ubers. des Pentateuchs, Geographie,
Bibl. Geschichte (Pausen von 9.30 -
10.00 und 11.30 - 13.00).

Zu einer in der jüdischen Schule in
Niederzissen abgehaltenen Schulprü-
fung schrieb Bürgermeister Adam am
23 -5.1 857 :,,Das Verhalten des Lehrers
ist gut, die Schule ist erst im März d.

[dieses Jah-
resl ins Le-
ben getreten
u. wenn die
Schülerin ei-
nigen Lehr-
zweigen
denjenigen
der katholi-
schen Schu-
len Nieder-
zissens zu-
rückstehen,
so ist dies
dem Um-
standezuzu-
sch re ibe n,
daß sie zur
Erlernung
der hebräi-
schen Spra-
che stark in
Anspruch
genommen
worden
sind". eo)

Gemein-
sam ist den
drei jüdi-
schen Schu-

len in Sinzig, Remagen und Niederzis-
sen, daß sie nach kurzer Zeit bereits
wieder geschlossen worden sind; in
Sinzig und Remagen Ende 1857, in
Niederzissen wohl etwas später. Viel-
Ieicht stand dabei - ebenso wie bei der
Schließung der jüdischen Elementar-
'schulen in Münstereifel und Euskir-
chen e1) im Jahre '1875 - die Schwierig-
keit im Vordergrund, das Schulgeld aut
zubringen.

lm Jahre 1858 wurden die jüdischen
Kinder aus Sinzig also wieder in den
christlichen Schulen unterrichtet; im
Dezember 1858 berichteten die Sinzi-
ger Lehrer der christlichen Schulen
Lehmann, Roeser und Zimmermann,
daß ein jüdisches Kind die Sinziger
Knabenschule besuchte, in der Sinzi-
ger Mädchenschule drei und in der
Sinziger,,3. Schule" neun jüdische Kin-
der untergebracht waren.

Die Eltern der jüdischen und christ-
lichen Kinder zahlten im Kreis Ahrwei-
ler, so der Landrat am20.4.1858, das
gleiche Schulgeld für den Besuch der
christlichen Elementarschulen. Wo kein
Schulgeld erhoben wurde, wie in Sin-
zig, waren auch die Juden davon be-
freit. e2)

Das Gesuch des jüdischen Lehrers
David Cahn vom April 1859, außer
dem Religions- auch den Elementar-
unterricht in Sinzig übernehmen zu

Das Haus auf der linken Seite mit dem Kreuzbalken im Giebel,
dahinter die Mauer des Synagogenvorhofs, gehörte der Niederzisse-
ner jüdischen Gemeinde. ln diesem Haus in der Mittelstraße, welches
in den 1940er Jahren abgerissen worden ist, erhielten die Kinder der
Synagogengemeinde Niederzissen in der Zeit nach 1904 Religions-
unterricht" Hier befand sich im übrigen auch das jüdische Bad. Bereits
um 1850 hatte die jüdische Gemeinde ein Haus gekauft, in welchem
vom März 1857 bis etwa 1860 eine jüdische Elementar- und Reli-
gionsschule mit dem Lehrer Rosenbaum eingerichtet worden war.
Vielleicht handelt es sich um das auf dem Foto abgebildete Haus.
Angaben teilweise Brunhilde Stürmer und Klaus Degen, Niederzis-
sen, Foto: B. Stürmer.
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dürfen, wurde in Ermangelung der not-
wendigen Qualifikation mit Verweis auf
die Bestimmungen vom 13.9.1824 und
31.12.1839 abschlägig beschieden.
Wie aus einem Schreiben des Sinziger
Bürgermeisters vom 19.12.1861 her-
vorgeht, fand zu dieser Zeit der Reli-
gionsunterricht im Hause des Sinziger
Kaufmanns Alexander Friesem statt. e3)

1864 kam es nochmals zur Bildung
einer ebenfalls nur kurzlebigen jüdi-
schen Elementarschule in Sinzig. Am
1.7.1864 berichtete der Vorstand der
dorligen jüdischen Gemeinde, daß die
jüdischen Kinder bis ,,vor ca.114 Jah-
ren" die christlichen Schulen in Sinzig
besucht hätten, da dori aber zu wenig
Raum vorhanden war, ,,aber auch die
Kinder gegen die ausdrückliche Be-
stimmung des Gesetzes keinen Reli-
gions-Unterricht erhielten, so sah sich
unsre israel. Gemeinde veranlaßt, ei-
nen israel. Religions- und Elementar-
Lehrer zu engagiren, welcher neben
freier Wohnung einen jährlichen Ge-
halt von 200 Thr. erhält".

Dieser Lehrerwar Naphtali Burchard
aus Herdecke, dessen mit der Sinziger
Synagogengemeinde abgeschlossener
Vertrag vom 23.10.1863 in Koblenz im
Februar 1864 genehmigt worden war.
1865 unterrichtete der Lehrer Mendel
Maßbacher in der Sinziger jüdischen

Elementarschule.
1873 gab es im ganzen Kreis Ahr-

weiler keine jüdische Elementarschule
mehr. Dies sehr zum Verdruß der Sin-
ziger Synagogengemeinde, welche das
Fehlen jeglichen Religions- und He-

bräischunterrichts für die Kinder bean-
standete. Man regte im April '1873 in

Sinzig offensichtlich vergeblich an, eine
Schule und Lehrerwohnung in dem
1 867 fertiggestellten Synagogenneu-
bau einzurichten:,,Behufs Unterbrin-
gung des Lehrers hat die Synagogen-
gemeinde in dem Synagogengebäude
Raum, desgleichen für das Schullocal,
welche Räume bereits seit 5 Jahren
frei stehen". e4)

Auch in Niederzissen war 1864 die
Wiederein richtung einer jüdischen Ele-
mentar- und Religionsschule vorgese-
hen, in der auch die Kinder aus Wehr
unterrichtet werden sollten. Es ging
dem Niederzissener Synagogenvor-
stand vor allem um einen gründlichen
Religionsunterricht durch einen geprüf-
ten Lehrer. Die Wehrer Juden hinge-
gen wollten ihre Kinder weiterhin die
christlichen Orts-Elementarschulen
besuchen lassen und den Religionsun-
terrichtselbst erteilen. Sie konnten sich
vor allem aufgrund der großen Entfer-

nung zwischen Wehr und Niederzis-
sen nicht damit einverstanden erklä-
ren, ,,in Niederzissen eine besondere
jüdische Elementarschule gründen zu
helfen und daran keine Vortheile ge-
nießen zu können" - ihre Kinder seien,
so die WehrerJuden, nach dem weiten
Weg zu einer Schule in Niederzissen
nicht mehr in der Lage, dem Unterricht
,,mit Nutzen beizuwohnen" (Wehr,
23.5.1864). Die Koblenzer Regierung
sah im Juli 1864 von der Errichtung
eines jüdischen Schulverbandes zwi-
schen Wehr und Niederzissen ab. e5)

Vom 31.3.1866stammt ein Gesuch
des Sch ulamts-Aspiranten Moses Abra-
ham aus Boppard, den Elementarun-
terricht der jüdischen Kinder in Königs-
feld übernehmen zu dürfen. Er führte
hierbei seine eigene pädagogische
Fortbildung an:,,lch Unterzeichneter
bin seit zwei Jahren Hauslehrer bei
zwei isr. Familien hier in Königsfeld
und habe bisheran Unterricht in Religi-

on, bibl. Geschichte und in den An-
fangsgründen der hebr. Sprache er-
theilt. Da ich mich dem Elementarlehr-
fache widmen will, so habe ich dieses
Jahr im April die Lehrerprüfung in Neu-
wied zum ersten Male mitgemacht, und
weil ich dieses Jahr noch kein Fähig-
keitszeugniß erhalten, so beabsichtige
ich mich künftiges Jahr abermals dem
Examen zu stellen [...] Und weil mirdas
Beiwohnen des Unterrichts in einer ka-
tholischen Elementar-Schule nicht
leicht gestattet werden wird, so fehlt
mir auch die Gelegenheit, mich prak-
tisch im Unterrichte der Elementadä-
cher zu üben". Abraham wurde wenig
später Soldat und gab deshalb seinen
Antrag auf. e6)

Als Religionslehrerwar Mitte 1874 -

Mai 1 ST5Abraham Seemann ausAsch-
bach in Remagen tätig, wo die (8)jüdi-
schen Kinder die evangelische Ele-
mentarschule besuchten. Statt vier
Stunden Religionsunterricht in der

Statistik der schulpflichtigen Kinder des Synagogenbezirks Sinzig um 1899.

(Aus: LHA Ko Best.441 Nr.27383).
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evangelischen Schule erhielten die Kin-

der nun vier Stunden jüdischen Reli-
gionsunterricht durch Seemann. Das

,,Schullokal" wurde von der Remage-
ner Judengemeinde zur Verfügung
gestellt, auch die Bezahlung des Reli-
gionslehrerswar, wie üblich, Sache der
Juden.

Als weitere reine Religionslehrer
sind für den Synagogenbezirk Sinzig
bekannt: Marcus Cohn (1876 Religions-
lehrer in Remagen und Sinzig), Selig-
mann Rothschild aus LohndorJ, Kreis
Gießen (Vertrag vom 12.6.1884, Kon-
zession erst im Dezember 1885; Reli-
gionslehrer in Sinzig, Remagen und
Niederbreisig, Kantordienst in Rema-
gen; verpflichtete sich auch, ,,die geist-
Iichen Functionen bei Begräbnissen von
Mitgliedern des Synagogenbezirks Sin-
zig unentgeltlich auszuüben"), Meyer
Meyberg (1887 - 92 Religionslehrer in

Remagen), Siegfried Mannheimer aus
Vallendar (Ende '1892 - 1 .4.1893 Reli-
gionsunterricht in Remagen, Sinzig und
Niederbreisig;,,Wahrnehmung des
Cantordienstes in Remagen und der
Sekretai rgeschäfte des Synagogenbe-
zirks Sinzig"), Max Rhein aus Dort-
mund (April 1893 - Ende 1893), Feist
Samuel aus Reichelstein (1 895/96) und
H. Friedmann aus lllingen (1898 Reli-
gionsunterricht in Sinzig und Rema-
gen, Kantor in Remagen). ez)

Jüdischer Religionsunterricht in
Ahrweiler

ln Ahrweiler befand sich eine Bet-
stube, in der wohl auch der Religions-
unterricht abgehalten wurde, lange Zeit
in der Plätzerstraße Nr.43. Wahrschein-
lich war dies jene Betstube, die, wie
erwähnt, schon um 1844 in Ahrweiler
eingerichtet worden war. ln der 1894
erbauten Ahrweiler Synagoge entstand
ein eigener Raum - die heutige Küche -

für den Religionsunterricht der Kinder.
Über weite Teile der ersten Hälfte

des 19. Jahrhunderts, als sich die Ahr-
weiler Juden vor der Einrichtung einer
eigenen Betstube der in Dernau ange-
schlossen hatten, besuchten die Ahr-
weiler jüdischen Kinder, wie bereits
eruähnt, vielleicht die jüdische Elemen-
tar- und Religionsschule in Dernau. Sie

wären dann erst verhältnismäßig spät,
eventuell nach dem Ablauf der langjäh-
rigen Dienstzeit des jüdischen Dernau-
er Lehrers Elkan (gegen Ende der
1830er Jahre) in das christliche
Schulsystem eingegliedert worden.

Nach dieser Eingliederung mit dem
Besuch derVolksschule oder des Gym-
nasiums waren für den Religionsunter-

richt der jüdischen Kinder offensicht-
lich im wesentlichen deren Eltern oder
sonstige Mitglieder der jüdischen Ge-
meinde zuständig - von einem Ahrwei-
ler jüdischen Religionslehrer hören wir
erst 1890.

lm November 1890 nämlich erhielt
der 1869 in Rosenberg geborene Salo'
mon Singer die Erlaubnis, so der Ahr-
weiler Bürgermeister, für die Dauer ei-
nes Jahres ,,in dem Bezirke der Stadt
Ahrweiler den israelitischen Kindern
den Religionsunterricht zu ertheilen".

Am'14.11.1892 berichtete ein Mit-
glied der Ahrweiler Synagogengemein-
de: ,,Sofort nach der Ertheilung der
Corporations-Rechte [1 891] an hiesige
jüdische Gemeinde hat der Vorstand
die Stelle eines Religionslehrers in ei-
ner jüdischen Zeitung als vacant aus-
geschrieben". Auf diese Anzeige hin

meldete sich nur ein jüdischer Lehrer,
der auch die Elementarlehrerprüfung
bestanden hatte - dies war die Voraus-
setzung für die Tätigkeit auch eines
reinen Religionslehrers -, mit dem man
sich aber bezüglich des Gehaltes nicht
zu einigen vermochte.

Ostern 1892 wurde Moses Bloch,
1871 in Straßburg geboren, vom Direk-
tor des jüdischen Lehrerseminars in

Köln als Religionslehrer nach Ahnryei-
ler übermittelt. Da die Dringlichkeit ei-
nes angemessenen Religionsunter-
richts für die Kinder groß schien, stellte
die jüdische Gemeinde den Antrag,
Bloch auch einstweilen als Religions-
lehrer behalten zu können, obwohl er
nicht die Elementarlehrerbefähigung
besaß und nicht den Kantordienst zu

übernehmen gedachte, weil er, wie er
erklärte,,,wegen mangelnder Stimme
dies nicht könne". Den vom November
1892 stammenden Antrag beschied die
Koblenzer Regierung dahingehend,
Bloch bis April 1893 die Religionsleh-
rerstelle in Ahrweiler zu belassen.

Aus einem Schreiben des Vorstands
der Ahrweiler Synagogengemeinde
vom 22.8.1892 geht hervor, daB zu

dieser Zeil25 jüdische Kinder die Ahr-
weiler Religionsschule besuchten, daß
der Lehrer (Bloch) 800 Mark Gehalt
erhielt und für ,,Miethe und Unterhal-
tung des Schulzimmers" 100 Mark auf-
zubringen waren. Als Nachfolger Blochs

trat der in Wenings in Oberhessen ge-
borene Abraham Stern im Juni 1893

sein Amt als Religionslehrer in Ahnryei-

ler an.
lm April 1893 verfaßte der Vorstand

der Ah nrueiler Synagogengemeinde ein

Gesuch, das Grundstück in der Alten-
baustraße ,,zumZwecke des Neubau-

es einer Synagoge nebst Religions-
schule" ankaufen zu können - das,,bis-
her als Betlocal benutzte Zimmer" wür-
de im November 1893 aufgekündigtt
werden. Bereits einige Jahre vorher
hatte die Ahrweiler Synagogengemein-
de ein zu einem Synagogenneubau
bestimmtes Grundstück vor dem Nie-

deftor (heutiges Kreissparkassenge-
bäude)erworben.

Gegen diesen Standoftfüreine Syn-
agoge und Religionsschule sprach al-
lerdings, so der jüdische Gemeinde-
vorstand am 24.4.1893, daßfürdie aus
Dernau nach Ahnrueiler kommenden
Schulkinder dann,,die Religionsschule
am entgegengesetzten Ende der Stadt
sich befinden würde" und vor allem,
daß der benachbarte Mühlenteich eine
zu große Gefahrfür die Kinder darstel-
len würde, ,,umsomehr da die Stunden
des Unterrichts in der Regel nachmit-
tags nach Schluß der Elementarschu-
len gelegt sind, im Winter es also dann
schon dunkel geworden ist". eB)

1895 beantragten die stimmfähigen
jüdischen Einwohner der Bürgermei-
sterei Neuenahr die Bildung einer eige-
nen Synagogengemeinde als Voraus-
setzung für die Anstellung eines not-
wendig gewordenen Religionslehrers.
Nachdem Abraham Stern Mitte des
Jahres 1896 Ahrweiler verlassen hat-
te, sah derVorstand der Ahrweiler Syn-
agogengemeinde die Möglichkeit ge-
geben, ,,mit der neugegründeten Syn-
agogen-Gemeinde zu Neuenahr ge-
meinschaftlich einen Religionslehrer
anstellen zu können". Beide Synago-
gengemeinden fanden aber in dieser
Hinsicht keine Einigung. Die Neuenah-
rer Gemeinde ließ ihre Kinder ab Ende
des Jahres 1896 durch den Sinziger
Religionslehrer Naumann einmal wö-
chentlich unterrichten, in Ahrweilersoll-
te Siegmund Kahn aus Aschenhausen
die Stelle des Religionslehrers antre-
ten.

Überliefert ist ein Zeugnis Kahns
aus dem Jahre 1896 der,,israelitischen
Lehrerbildungsanstalt" in Würzburg,
welche Kahn 1893 - 96 besucht hatte.
Anhand des Zeugnisses ist ersichtlich,
welche Fächer zur Ausbildung der jüdi-
schen Lehrer gehör1en: Religionsfä-
cher: Bibelkunde, ,,Mischnah" und Tal-
mud, Ritual und Synagogendienst; All-
gemeine Fächer: Deutsche SPrache,
Arithmetik und Raumlehre, Geographie,
Geschichte, Naturgeschichte, Landwi rt-

schaft, Erziehungs- und Unterrichts-
lehre, Gemeindeschreiberei, Zeichnen
und Turnen; Musikfächer: Gesang, Kla-

vier, Violine und Harmonielehre.

28
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Ein Vertrag mit Kahn sollte jedoch
nicht zustande kommen. Hierbei spiel-
te für Kahn eine Rolle, daß er in Bayern
,,seiner eventuellen Militai rpf licht" leich-
ter genügen zu können glaubte als in
Preußen. Die Ahrweiler Synagogen-
gemeinde sah es 1896 allgemein als
schwierig an, einen Lehrer mit Staats-
examen als Religionslehrer unter Ver-
trag nehmen zu können, da ,,die mei-
sten Lehrer, die das Examen gemacht,
auf eine Elementarlehrerstelle reflecti-
ren". ln Anbetracht dieser Schwierig-
keiten erklärte sich der Regierungsprä-
sident im November 1896 ausnahms-
weise damit einverstanden, daß sei-
tens der Synagogengemeinde Ahrwei-
Ier ein staatlich nicht geprüfter Lehrer
als Religionslehrer angenommen wer-
den könne.

Wenig später trat Heumann Rab,
binowiez die Religionslehrerstelle in der
Synagogengemeinde Ahrweiler an
(Vertrag vom 13.12.1896). Er scheint
jedoch dieses Amt nicht lange beklei-
det zu haben, im Juni '1897 bektagte
nämlich die Ahrweiler Gemeinde, daß
besonders aufgrund sinkender Schü-
lerzahlen in den Reihen der jüdischen
Kinder in Ahrweiler (1891 25 schul-
pflichtige Kinder, 1897 nur noch 12),
bedingt auch durch den Wegzug eini-
ger jüdischer Familien nach Neuenahr,
die,,Haltung" eines eigenen Religions-
lehrers unmöglich geworden sei. ee)

lm April 1900 unterrichtete nur noch
der in Sinzig angestellte und wohnhaf-
te Lehrer Friedsam in den jüdischen
Gemeinden Sinzig, Remagen und Neu-
enahr, in den Synagogengemeinden
Niederzissen und Ahrweiler war kein
Religionslehrer tätig. Die in Dernau
wohnenden drei jüdischen Familien
erteilten ihren Kindern den Religions-
unterricht selbst, in Ahrweiler erhielten
von fünf jüdischen Kindern, die die
Volksschule besuchten,,,3 Privat-Reli-
gionsunterricht von dem Synagogen-
vorsteher Abraham Bär und 2 keinen
Unterricht" (Ahnrueiler, den 12.1 .1900).

Gemeinsame Lehrer für mehrere
Synagogengemeinden

Ein mangelhafter oder gar fehlen-
der jüdischer Religionsunterricht war
aberwederim SinnederJuden noch im
Sinne der staatlichen Verwaltung. Das
,,Ministerium f ü r geistliche-, Unterrichts-
und Medizinal-Angelegenheiten" hielt
im Mai 1899 die Synagogengemein-
den dazu an, ,,in allen den Fällen, in
welchen nicht besondere öffentliche
jüdische Volksschulen vorhanden oder
an paritätischen Schulen jüdische Leh-

rer angestellt
sind, vielmehr
die jüdischen
Kinder die öf-
fentlichen
Volksschulen
einer der
ch ristlich en
Konfessionen
besuchen,
durch beson-
dere jüdische,
als Elemen-
tarlehrer ge-
prüfte Reli-
gionslehrer
für den Reli-
gions Unter-
richt der jüdi-
schen Kinder
auf ihre Ko-
sten Sorge zu
tragen".1oo)

Ein Reli-
glonsleh rer-
vertrag zwi-
schen der
Synagogen-
gemeinde
Ahrweilerund
Joseph Hei-
nemann aus
Paderborn
wurde im No-
vember 1901
nicht konzessioniert, da es Heinemann
an der Prüfung als Elementarlehrerfehl-
te. Statt als Religionslehrer btieb Hei-
nemann bis November 1902 dann als
Kantor in Ahrweiler.

Die Regierung in Koblenz pochte
fortwährend auf die ordnungsgemäße
Einstellung eines Religionslehrers in
Ahrweiler, doch die Lage spitzte sich
allgemein zu. lm Februar 1903 gab es
gar keinen Religionslehrer mehr im da-
maligen Kreis Ahrweiler. Die Verhand-
lungen der Synagogengemeinde Ahr-
weiler mit einem Lehrer Tannenwald in
Sinzig scheiterten, da dieser im Sep-
tember 1903 Sinzig bereits wiederver-
lassen hatte.

Ende des Jahres 1903 begannen
Verhandlungen über das Vorhaben,
einen gemeinsamen Religionslehrerfür
mehrere Synagogengemeinden des
Kreises einzustellen. Der Ahrweiler
Landrat setzte sich im Februar 1904
dafür ein, daß die Synagogengemein-
den Ahrweiler und Neuenahr einen Re-
ligionslehrer zusammen haben sollten,
dle Sinziger Synagogengemeinde aber
einen Lehrer für sich alleine: ,,Die Syn-
agogengemeinde Sinzig, welche den

Vertrag mit dem jüdischen Religionslehrer Elieser Neuhaus.
(Aus: LHA Ko Best.441 Nr.25266).

Bezirk der Bürgermeistereien N.Breisig,
Remagen und Sinzig umfaßt, hat bis-
her stets einen eigenen Religionsleh-
rergehalten". Dem Argument des Land-
rats betreffs der großen Entfernungen
zwischen den drei Synagogengemein-
den hielt man entgegen, daß gute Ei-
senbahnverbindungen vorhanden sei-
en. Die Verwaltung in Koblenz hielt es
für sinnvoll, einen einzigen Lehrer für
die drei Synagogengemeinden anzu-
stellen, da es nur unler dieser Voraus-
setzung finanziell gewährleistet wäre,
eine qualifizierte Lehrkraft zu gewin-
nen.

lm Mai 1904 endlich nahm man
Elieser Neuhaus als Religionslehrerf ür
die drei genannten Synagogengemein-
den sowie auch für die Synagogenge-
meinde Niederzissen unterVertrsg. 101 )

Für die Synagogengemeinde Nie-
derzissen stellte sich die Frage, wo der
Religionsunterricht stattfinden sollte.
Aus Gründen der zeitlichen Koordinati-
on sah man von einer Unterrichtung
der jüdischen Kinder in Räumtichkei-
ten der katholischen Volksschule in
Niederzissen ab, wozu sich die Zivilge-
meinde Niederzissen,grundsätzlich ein-

4.j9
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den jüdischen Kindern Religionsunterricht erteilt.
Foto: Brunhilde Stürmer, Niederzissen.

verstanden erklärt hatte. Statt dessen
entschied man sich für ein der Synago-
gengemeinde gehörendes Haus in der
Mittelstraße in Niederzissen direkt ne-
ben der Synagoge, welches bis dahin
vermietet worden war. ln diesem Haus
der Niederzissener Synagogengemein-
de, das in den 1940er Jahren abgeris-
sen wurde, befand sich auch das jüdi-
sche Bad. Neuhaus begann mit dem
Unterricht in Niederzissen im Oktober
1904. Der Unterricht fand im Winter
einmal in der Woche (montags 9.00 -
12.00 UhQ, im Sommer zweimal wö-
chentlich am Schluß des gewöhnlichen
Volksschulunterrichts bzw. an freien
Nachmittagen .131. 102)

Durch einen Vertrag vom
28.10.1906 schlossen sich die Syn-
agogengemeinden Ahrweiler, Neu-
enahr und Sinzig offiziell zu einem
Schulverband zusammen, Vorsitzen-
derwurde Abraham Bär aus Ahrweiler.
Der Verband verpflichtete sich, den
gemeinsam anzustellenden Religions-
lehrer auch in der Synagogengemein-
de Niederzissen unterrichten zu las-
sen.

lm Februar 1907 trat die Synago-
gengemeinde Neuenahr aus dem
Schulverband aus und engagierte den
Lehrer Neuhaus für sich alleine, der
allerdings nur bis Mitte 1907 in Neu-

um 1948. Auch hier wurde

enahr blieb. Weitere Religionslehrer in
Neuenahr waren Beni Rohrheimer aus
Biblis (ab Juni 1907), Josef Wochen-
mark (ab Juli 1908) und Jakob Rock-
macher (1910).

Der Schulverband stellte im Febru-
ar 1907 Lehrer Max Levy aus Magde-
burg ein. Laut Vertrag war der in Ahr-
weiler wohnhafte Levy verpflichtet, in
Remagen, Sinzig und Ahrweiler min-
destens vier Stunden wöchentlich an
jedem dieser Ofte Religionsunterricht
zu erteilen, in der Synagogengemein-
de Niederzissen an einem Tag in der
Woche mindestens fünf Stunden. Auch
sollte er den Kantordienst in Ahrweiler
übernehmen. Ein weiterer Religions-
lehrer im Dienste des Schulverbandes
war ab Mitte 1908 Jonas Adler aus
Rüsselsheim. Noch im Juli 1922 ist der
,,bei der Synagogengemeinde Ahrwei-
ler als Religionslehrer, Vorbeter und
Schächter angestellte J. Adler aus
Neuenahr" in den Akten aufgeführt. 103)

Am 9.11.1909 berichtete der Ahr-
weiler Landrat, daß etwa 25 jüdische
Kinder zum Religionsunterricht in Nie-
derzissen im Sommer in einem oberen
Raum der Synagoge und im Winter in
einem kleinen Zimmer eines jüdischen
Einwohners notdürftig untergebracht
waren. lm November 1912 wurde der
Niederzissener Synagogengemeinde

eine Räumlichkeit in einem Schulhaus
in Niederzissen (heutige Apotheke in
der Mittelstraße) zur Efteilung des Re-
ligionsunterrichts zurVerf ügung gestellt
- die Frage, wo der Unterricht abgehal-
ten werden konnte, war also offen-
sichtlich ein ständiges Problem. 104)

Aus jener Zeit erfahren wir auch
zum ersten Mal von einer staatlichen
Beihilfe für den Religionsunterricht. lm
Mai 1917 stellte Abraham Bär aus Ahr-
weiler eine Anfrage, ob dem jüdischen
Schulverband,,wie bisher" eine
Staatsbeihilfe zur Bestreitung der Aus-
gaben für den Religionsunterricht ge-
währtwerde. Von Beihilfen seitens des
Staates oder der Stadt Ahrweiler hören
wir von 1908 - 1930. 105)

Gegen Ende des Jahres 1922wur-
de für den jüdischen Religionsunter-
richt in Ahrweiler,,wie im letzten Win-
ter" der Saal der fünften Mädchenklas-
se der Volksschule in derAltenbaustra-
Be zur Verfügung gestellt. Abraham
Bärfüllte am 20.5. 1 927 einen Fragebo-
gen des ,,Vereins für die jüdischen ln-
teressen Rheinlands" aus. Hieraus geht
hervor, daß unter den 60 Angehörigen
der Ahrweiler Synagogengemeinde elf
schulpflichtige Kinder waren, die Reli-
gionsunterricht durch den Lehrer Sil-
bermann aus Neuenahr erhielten.

Am 16.5.1930 heißt es in einem
Schreiben aus Berlin des preußischen
Ministers für Wissenschaft, Kunst und
Volksbildung:,,Von verschiedenen Sei-
ten wird behauptet, dass an geeigne-
ten Deutschen zur Besetzung von Kan-
torenstellen bei israelitischen Synago-
gengemeinden ein Mangel bestehe und
dass deshalb die Heranziehung aus-
ländischer Bewerber, die an sich uner-
wünscht ist, eine unvermeidliche Not-
wendigkeit sei". Der Ahrweiler Landrat
berichtete daraufhin für seinen Amts-
bezirk, daß ein solcher Mangel nicht
bestehe: ,,Auf die Ausschreibung der
Kantorenstelle für Ahrweiler und Bad
Neuenahr haben sich vor 3 Jahren 30
deutsche Bewerber gemeldet'. 106)

Fortschreitende Beeinträchtigung
der jüdischen Schulkinder

ln der Folgezeit wurde es den jüdi-
schen Gemeinden immer schwerer
gemacht, ihren Kindern eine schuli-
sche Ausbildung zukommen zu las-
sen. ln einem weiteren Schreiben des
oben erwähnten Ministers vom
10.9.1935 wird mit folgender Begrün-
dung auf eine lsolierung der jüdischen
Kinder durch die Einrichtung eigener
jüdischer Schulen gedrängt:,,Kinder
jüdischer Abstammung bilden für die

Die frühere Synagoge in Niederzissen, 1841 eingeweiht,
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Einheitlichkeit der Klassengemein-
schaft und die ungestörte Durchfüh-
rung der nationalsozialistischen Ju-
genderziehung auf den allgemeinen
öffentlichen Schulen ein starkes Hin-
dernis".

lm Zusammenhang mit der Bildung
jüdischer Schulen äußer1e sich derAhr-
weiler Kreisschulrat folgendermaßen:
,,lm hiesigen Kreise wird die Einrich-
tung einer Schule für die jüdischen
Kinder nicht möglich sein. Der ganze
Kreis zählt nur 20 jüdische Kinder, die
über das ganze Kreisgebiet verteilt
wohnen. Die Höchstzahl der jüdischen
Kinder in einem Schulverband (Nieder-
zissen) ist 6. Auch durch Zusammen-
fassen mehrerer Schulorte in nicht zu
grosser Entfernung läßt sich keine hö-
here Zahl erreichen" (Ahrweiler,
22.9.1935).

Durch einen Erlaß vom 15.1 1 .1938
wurde den jüdischen Kindern der Be-
such deutscher Schulen ganz verbo-
ten. Man ging davon aus, daß ,,ein
Unterricht an deutsche und jüdische

Schüler im gleichen Gebäude nicht
mehr in Betracht kommen kann" (Ber-
lin, 17.12.1938).

Aus einem Schreiben des Ahnarei-

ler Landrates vom 23.'l . 1 939 geht her-
vor, daß etwa die Hälfte derzehn schul-
pflichtigen jüdischen Kinder des Kreis-
gebietes die jüdischen Schulen in Köln
besuchte. Die anderen der zehn Kin-

der besuchten keine Schule, da die
Eltern ,,die Frage der Weiterbildung ih-
rer Kinder in jüdischen Schulen zum
Teilwegen Mangelan Mitteln, zum Teil
wegen der bevorstehenden Auswan-
derung noch nicht geklärt" hatten. 107)
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a.a.O. (wie Anm. 19), S. 219 u.: Arnold,
Hermann: Juden in der Pfalz. Vom Le-
ben pfälzischer Juden, Landau/Pfalz
1986, S. 142.

34) Klein, a.a.O. (wie Anm. 3), S. 190/
191.

35) HSIA Düsseldorf Best. Kurköln ll Nr.

5337; auch: LHA Ko Best. 2 Nr. 1259
(hier auch Hauskauf durch den Sohn
Abrahams 1788); vgl. zum Hausbesitz in
Ahrweiler auch: HS\A Düsseldoi Best.
Kurköln ll Nr. 1342 5.399: zweiHausbe-
sitzer Kosel Abraham u. David Gott-
schalk,1774.
36)Altaras, a.a.O. (wie Anm.31), S. 10

u. 14.

37) Ulrich, Christian : Besitzverhältnisse
innerhalb des Mauerberings der Staü
Ahrweiler seit dem Jahre 1775, in: Ahr-
weiler Stadtnachrichten, 1 953.
38)Altaras, a.a.O. (wie Anm. 31), S. 12.

39) Scotti, 1830, a.a.O. (wie Anm.20), S.

616 (Nr.339).
40) vgl. zur Düsseldorfer Akte auch: Ge-
n e ral - An zei g e r ( R h e i n -Ah r-Ze itu n g ) vom
5./6. März 1994, Rhein-Ahr Rundschau
Nr. 55 vom 7.3.1994, Rhein-Zeitung Nr.

54 vom 5./6. März 1994, Stadtzeitung
Bad Neuenahr-Ahrweiler Nr. 10 vom
9.3.1994.
41) vgl. Altaras, a.a.O. (wie Anm.31), S.

17.

42) LHA Ko Best.40 Nr. 557; vgl. dazu
auch: Bürger, Udo: Chronik Niederzis-
sen. Geschichtliches der Brohltal-Ge-
meinde in Wort und Bild, Niederzissen
1992, 5. 180/1 81, 522 u. 526.
43) Prestel, a.a.O. (wie Anm.2), S. 56 u.

58; zur Orthodoxie der polnischen Leh-
rers. auch: Post, a.a.O. (wieAnm.27),5.
344, Heyen, a.a.O. (wie Anm. 27), S. 54;
Jacob Benjamin: LHA Ko Best. 53 C 25
Nr. 906 S. 143 - 145, 224 - 227.
44) LHA Ko Best. 256 Nr. 338; 1 81 0: LHA
Ko Best. 256 Nr. 65;vgl.: Bürger, a.a.O.
(wie Anm. 42), 5. 232 u. 500; zu Schweit-
zer: LHA Ko Best.256 Nr.354.
45) LHA Ko Best. 256 Nr. 322, 256/325,
256/327 - 329, 256/333, 256/336, 256/
338, 256/344 u. 256/354.
46) vgl. zu anderen Untersuchungsge-
bieten: Arnold, a.a.O. (wie Anm. 33), S.

143; Laubenthal, Wilhelm: Die Synago-
gengemeinden des Kreises Merzig, Saar-
brücken 1 984, 5. 141 ; Kopp, a.a.O. (wie
Anm. 19),5.221.
47) Linn, a.a.O. (wie Anm. 18), S. 82 - 84.
48) Schreiber, Emanuel: Die jüdische
Gemeinde Bonn, Bonn 1879, S. 11.

49) LHA Ko Best.256 Nr.9338.
50) Mathy, Helmut: Einleitung zu Bd. 1,

Teil 2 der Dokumentation wie in Anm. 1 6,

Koblenz 1982, S.89 - 92.
51) LHA Ko Best.441 Nr.9195.
52) Esperstedt, a.a.O. (wie Anm. 29), S.

179; Debus, Karl Heinz (Bearb.): Das
Verhältnis der Juden zu den christlichen
Religionsgemeinschaften, Bd. 4 der Do-
kumentation wie in Anm. 16, Koblenz
1974,5.228.
53) 1823: LHA Ko Best.441 Nr.26149
(auch LHA Ko Best. 403 Nr. 1 5222); zur
Bürgermeisterei Königsfeld (kleine Ab-
weichungen zu 441/261 49) vgl.: LHA Ko
Best. 655,136 Nr. 22 u.: Bürger, a.a.O.
(wie Anm. 42), S. 526/527 ; zwei Schulen
in Sinzig: LHA Ko 1est.655,184 Nr.212;
zu Gelsdort vgl. auch: Rheinischer Städ-
teatlas Nr.49 (Gelsdofl, Köln 1989; zu
Breisig: Rheinischer Städteatlas Nr. 48
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(Bad Breisig), Köln 1989. 80) Wilmanns, Manfred (Bearb.): Die
54) Schulte, 1976, a.a.O. (wie Anm. 9), südlichen Bezirke der preußischen
S. 104 (zu Baer 1840). Rheinprovinz, Bd. 2, Teil 1 der Doku-
55) LHA Ko Best. 441 Nr. 9698 (Baer/ mentationwieinAnm.l6,Koblenzl9T9,
Elkan 1820/21). S. 118 u. 120.

56) Schulte, 1976, a.a.O. (wie Anm. 9),
s.393.
57) LHA Ko 9esL655,1 84 Nr. 1 22 u. LHA
Ko Best.441 Nr.9698.
58) LHA Ko Best. 441 Nr. 9698, vgl.
auch: Bürger, a.a.O. (wie Anm. 42),
s.502.
59) LHA Ko Best.441 Nr.26144; zum
Wanderleben der Lehrer vgl. auch:
Erckens, Günter: Juden in Möncheng-
ladbach, Bd. 1, Mönchengladbach 1 988,
s.154.

67) LHA Ko Best. 441 Nr. 261 44; LHA Ko
Best. 655,184 Nr. 212; LHA Ko Best.
655,136 Nr.22.
68) LHA Ko Best. 441 Nr. 261 44; LHA Ko
Best.441 Nr.9353 u. LHA Ko Best.441
Nr.9698.
69) LHA Ko Best.441 Nr.26149.
70) vgl. Esperstedt, a.a.O. (wie Anm.
2e), S. 213 (Nr.23).
71) Böhn, a.a.O. (wie Anm. 16), S. 11;
zur Entwicklung im 19. Jahrhundert vgl.:
Esperstedt, a.a.O. (wie Anm.29), S. 188/
189.

72) vgl. LHA Ko Best.403 Nr. 16012 u.

LHA Ko Best.403 Nr. 15223.

73) LHA Ko Best.655,184 Nr. 212.
74) LHA Ko Best.441 Nr. 9353; LHA Ko
Best. 441 Nr. 9354 (1858).
75) LHA Ko Best.655,136 Nr.22.
76) Rheinischer Städteatlas Bad Breisig,
a.a.O. (wie Anm. 53), Rubrik 8.

77) LHA Ko 3est.655,184 Nr.212.
78) LHA Ko Best. 655,136 Nr. 22 (Glo-
gau); LHA Ko Best.441 Nr. 9353 (Elkan
1834 der einzige Lehrer, 1835 nicht
mehr); LHA Ko Best. 441 Nr. 27730
(Vereidigung); 1836 ist Lehrer Abraham
Cahn aus Remagen erwähnt, in: Schul-
te, 1976, a.a.O. (wie Anm. 9), S. 363;
1840 auch ein Privatlehrer in Niederzis-
sen, in: LHA Ko 9est.655,136 Nr.22.
79) LHA Ko Best.441 Nr.26144 u. LHA
Ko Best. 655,184 Nr. 212.

81 ) LHA Ko Best. 441 Nr. 9694 (1 843, s.

auch: LHA Ko Best. 441 Nr. 25278);
Dernau 1856: LHA Ko Best.441 Nr.9705
(hier auch zu Remagen 1819); Wehr
1833: LHA Ko Best.441 Nr.9768.
82) LHA Ko Best.441 Nr.9705.
83) StA Ahrvveiler Akte Nr. 1449.

84) Gelsdorl (1862), Sinzig (1867), Re-
magen (1869), Ahrweiler (1894) und
Neuenahr (1901): Warnecke (Hrsg ),
1997, a.a.O. (wie Anm. 6);Wehr (1867):
LHA Ko Best.441 Nr.25285.

88) LHA Ko Best.441 Nr. 1645 (Spier);
LHA Ko Best.441 Nr.26144.
89) Esperstedt, a.a.O. (wie Anm.29), S.

1 80/1 81 ; Toury, a.a.O. (wie Anm. 27), S.

165; LHA Ko Best.441 Nr.26144.
90) LHA Ko Best. 655,136 Nr.22, Bür-
ger, a.a.O. (wie Anm.42), S. 528; LHA
Ko BesL441 Nr.26144.
91) Arntz, H.-Dieter: Judaica. Juden in
der Voreifel, Euskirchen 1983, S. 86; zu
Niederzissen vgl.: Bürger, a.a.O. (wie
Anm. 42), S. 528/529; zum Schulbesuch
der jüdischen Kinder in Remagen und
Oberwinter im Jahre 1863 vgl.: Klein-
pass, Hans: Die Einweihung der Syn-
agoge in Remagen anno 1869, in: Hei-
matjahrbuch Kreis Ahrweiler 1991 , S.

1 13.

92) LHA Ko Best. 655,184 Nr. 212; LHA
Ko Best.441 Nr.9354 (Schulgeld).
93) LHA Ko Best. 655,184 Nr. 212; LHA
Ko &esL655,184 Nr. 159.

94) LHA Ko Best. 655,184 Nr. 212, zu
Burchard vgl. auch LHA Ko Best. 441 Nr.
27383 (hierauch Mendel), LHA Ko Best.
441 Nr.9739 u. KrAAhrweilerAbt.0l Nr.
308; LHA Ko Best. 441 Nr. 26149 (1 873
keine Schule im Kreis); LHA Ko Best.
655,184 Nr. 51.

95) LHA Ko Best.441 Nr. 9731, s. auch:
KrA Ahrweiler Abt. 01 Nr. 308, hier auch
Schulamtskandidat Aron Berger 1864 in
Niederzissen; Wegeler erwähnt für die

1860er Jahre eine ,,Schule und Synago-
ge in Wehr" (Wegeler, Julius: Beiträge
zur Specialgeschichte der Rheinlande,
Bd. 2, Koblenz 1880, S. 111).

96) LHA Ko Best.441 Nr. 26144, s. auch:
LHA Ko Best. 655,136 Nr.22, Pastor
Königsfeld 1865.

97) LHA Ko Best.441 Nr.26144;LHA Ko
Best.655,184 Nr.51; LHA Ko Best.441
Nr. 27383; vgl. zu Mannheimer auch:
LHA Ko BesL441 Nr.26160; zu Cohn
auch: KrA Ahrweiler Abt. 01 Nr. 308;
weitere Namen zu Sinzig werden ge-
nannt in: Menacher, Rudolf u. Reiffen,
H an s- U I rich : Knoblauch und Weih rauch.
Juden und Christen in Sinzig 1914 bis
1992, Bonn 1996, 5.40.
98) LHA Ko Best. 441 Nr. 25266;War-
necke, 1983, a.a.O. (wie Anm. 6), S. 31
- 35 u.45 - 47; LHA Ko Best.441 Nr.
26144 (Bloch, auch Stern); StA Ahrwei-
ler Akte Nr. 1340 (Singer und Schreiben
vom 22.8.1892, auch Stern).
99) LHA Ko Best. 441 Nr. 25263, LHA Ko
Best. 441 Nr. 25266; auch KrA Ahrweiler
Abt.01 Nr.307.
100) LHA Ko Best.441 Nr.26160; StA
Ahrweiler Akte Nr. 1 340 (Schreiben vom
12.1.1900); LHA Ko Best. 655,136 Nr.
22.
101) LHA Ko Best.441 Nr.25266; LHA
Ko Best.441 Nr.25263; LHA Ko Best.
441 Nr.26144.
1 02) LHA Ko Best. 655,1 36 Nr. 22; Anga-
ben Klaus Degen u. Brunhilde Stürmer,
Niederzissen; Bürger, a.a.O. (wie Anm.
42), S. 526 u. 529.
103) LHA Ko Best.441 Nr.25266; LHA
Ko Best.441 Nr.25281; LHA Ko Best.
441 Nr. 25263; zu Rockmacher s.: Zim-
mer, Theresia (Redaktion): Bd. 9,1 der
Dokumentation wie in Anm. 16, Koblenz
1982, S. 176 (Nr.392);zu Levyvgl. auch:
StA Ahrweiler Akten Nr. 1339 (Klage
wegen schlechten Religionsunterrichts,
hier auch Adler 1922) u. 1448.
104) LHA Ko Best.441 Nr. 19035 (1909);
LHA Ko Best. 655,136 Nr. 22; Bürger,
a.a.O. (wie Anm.42), 5.530.
1 05) LHA Ko Best. 441 Nr. 25283 u. LHA
Ko Best. 441 Nr. 25282; StA Ahrweiler
Akten Nr. 1339 u. 1448 (Beihilfen 1908 u.

1930), auch Nr. 1340
106) StA Ahrweiler Akten Nr. 1339 u.

1340; LHA Ko Best. 441 Nr. 26160
(1es)).
1 07) LHA Ko Best. 441 Nr. 31 776 u. LHA
Ko Best. 441 Nr. 31 61 2; vgl. auch: Kauf-
mann, Walter H.: Erinnerungen an die
Zeit als Religionslehrer, Kantor und Pre-
dige r der Synagogengemeinde Bad Neu-
enahr im Jahre 1 936, in: Heimatjahrbuch
Kreis Ahrweiler 1989, S. 46 - 50.

60) Arnold, a.a.O. (wie Anm. 33), S. 143/ 85) Wilmanns, a.a.O. (wie Anm. 80), S.
1 44; 1 823: LHA Ko Best. 441 Nr. 26149. 1 50; Esperstedt, a.a.O. (wie Anm. 29), S.

61) Post, a.a.O. (wie Anm. 27), S. 344 - 180/181 .

349; Bruer, a.a.O. (wie Anm. 1), S. 132; 86) Remagen: Esperstedt, a.a.O. (wie
Toury, a.a.O. (wieAnm.27),5.1ffin64. Anm.29), 5.243 (Nr. 38); Niederzissen:
62) Esperstedt, a.a.O. (wie Anm.29), S. LHA Ko 9est.655,136 Nr.22 (1852 Mo-
200/201 (Nr. 10); LHA Ko Best.441 Nr. ritz Friedmann); Sinzig: LHA Ko Best.
26149 (24.6.1825). 655,184Nr.159(Schreibenv.24.3.1850).
63) Doll, a.a.O. (wie Anm.27), S. 13/14. 87) LHA Ko Best. 655,184 Nr. 212, LHA
64) LHA Ko BesL 441 Nr. 26149. Ko Best. 655,184 Nr. 51; vgl. zur,,Burg":
65) Toury, a.a.O. (wie Anm. 27), S. 167. Kleinpass, Hans: Die Einweihung der
66) Esperstedt, a.a.O. (wie Anm.29), S. Sinziger Synagoge anno 1867, in: Hei-
179/180 u. 197 - 199 (Nr. 8); Amtsblatt matjahrbuch KreisAhrweiler 1990, 5. 71

Regierung Koblenz 1824, 5.565. - 75.


